Die Gerechtigkeitstheorie des Aristoteles aus der
Sicht sozialpsychologischer Gerechtigkeitsfor-
schung

I.  Einleitung

Gerechtigkeit ist die Wahrheit des Rechts. Logik, Mathema-
tik und die empirischen Wissenschaften suchen nach Wahrheit.
Zwar steht das Wahrheitskriterium durchaus nicht aufer Streit.
Mit der klassischen Abbildtheorie des Aristoteles konkurrie-
ren die semantische Wahrheitsdefinition der Logiker und eine
pragmatische Konsensustheorie. Doch die Probleme der Philo-
sophen mit der theoretischen Formulierung des Wahrheitsbe-
griffs haben die empirische Forschung nie ernstlich behindert.

Ganz anders ist die Situation in Politik, Recht, Sozial- und
Individualethik. An die Stelle der Wahrheit tritt hier die Vor-
stellung des »Guten« oder im Bereich des Rechts des »Gerech-
ten«. Intuitiv mdgen sich viele Menschen in ihrem Gerechtig-
keitsurteil dhnlich sicher fithlen wie in ihrem Urteil {iber Tatsa-
chenwahrheit. Interpersonell dagegen scheint das Gerechtig-
keitsurteil weitaus groferen Schwankungen unterworfen zu
sein. Erst recht die theoretische Reflexion iiber Wesen und
Malfistab der Gerechtigkeit ist von einem Konsens weit ent-
fernt. Die Frage nach der Gerechtigkeit bildet seit jeher das
Kernproblem der Rechtsphilosophie, fiir das es bis heute keine
allgemein akzeptierten Losungen gibt. Und wichtiger noch:
Wihrend theoretische Probleme mit der Fassung des Wahr-
heitsbegriffs die empirische Forschung nicht behindern, wird
gesellschaftliche Praxis durch das Fehlen einer einheitlichen
Gerechtigkeitsvorstellung zutiefst beunruhigt. Deshalb ver-
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dient jede Chance, groflere Klarheit iiber das Wesen der Ge-
rechtigkeit zu gewinnen, wahrgenommen zu werden.

Eine solche Chance erdftnet die sozialpsychologische Ge-
rechtigkeitsforschung, die vor nunmehr drei Jahrzehnten ein-
setzte und inzwischen eine umfangreiche Literatur hervorge-
bracht hat. Allein die Tatsache, da3 hier so hartnickig {iber
Gerechtigkeit geforscht und geschrieben wird, muf3 uns auf-
merken lassen. Natiirlich hat jeder philosophisch geschulte Ju-
rist sofort den Einwand zur Hand, daB3 die Hypothesen und
Theorien der Sozialpsychologen doch empirischer Natur seien,
und dal3 von solcher Empirie kein Weg zu dem normativen Ge-
rechtigkeitsbegriff filhre, der dem Rechtsphilosophen vor-
schwebt. Tatséchlich wissen wir seit den Tagen eines David
Hume um die Kluft zwischen Sein und Sollen, iiber die es keine
logische Briicke gibt. Aber nicht weniger eindrucksvoll haben
uns Geschichte und Sozialwissenschaften iiber die »normative
Kraft des Faktischen« belehrt, und auch theoretisch werden wir
dem Faktischen mindestens den Status eines Arguments in der
Diskussion um das Sollen zubilligen. Deswegen lohnt es sich,
auf die empirische Sozialforschung zu horen. Etwas anderes
kommt hinzu. Es besteht Einigkeit, dal Logik sowie klare und
konsistente Begriffe in der Ethik ebenso unverzichtbar sind wie
in der empirischen Forschung. Eigentlich sollten die Philoso-
phen imstande sein, selbst zu begrifflicher Klarheit zu finden.
Gelegentlich kann aber ein Blick {iber die Fachergrenzen sehr
hilfreich sein. Tatsache ist, dal die empirischen Disziplinen
aufgrund der Notwendigkeit, ihre Konstrukte zu operationali-
sieren, oft zu erstaunlichen begrifflichen Differenzierungen
vordringen. Sie geniefen dabei den Vorzug, daBl sie nicht den
Ballast der Philosophiegeschichte mit sich herumschleppen
miissen, sondern ganz naiv beginnen konnen. Ihre Naivitét ist
viel unbefangener als diejenige, die die Philosophen sich gele-
gentlich kiinstlich verordnen, wenn sie versuchen, ihre Sy-
steme auf der Grundlage etwa der Alltagssprache neu aufzu-
bauen. Tatséchlich hilft allein die Durchsicht der Konzeptuali-
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sierungsbemiihungen der Sozialpsychologen zu einer verhilt-
nisméBig klaren Neufassung des Gerechtigkeitsproblems. Das
soll hier am Beispiel einer Interpretation der klassischen Lehre
des Aristoteles von der Gerechtigkeit gezeigt werden.

1. »Ausgleichende« und »austeilende« Gerechtigkeit

Aristoteles unterscheidet zundchst zwei Formen der Ge-
rechtigkeit, ndmlich GesetzméBigkeit und Gleichheit.

»Nehmen wir denn als Ausgangspunkt die verschiedenen Bedeutungen
der Aussage, dall ein Mensch ungerecht sei. Als ungerecht gilt (A) wer
die Gesetze, (B) wer die gleichmiBige Verteilung der Giiter, die biirgerli-
che Gleichheit miflachtet, und somit gilt offenbar als gerecht, (A) wer
Gesetz und (B) wer biirgerliche Gleichheit achtet. Das Gerechte ist folg-
lich die Achtung vor Gesetz und biirgerlicher Gleichheit, das Ungerechte
die Miflachtung von Gesetz und biirgerlicher Gleichheit.« (Kap 2, S. 96)'

Fiir Aristoteles bildet GesetzméBigkeit die allgemeinere und
umfassendere Form der Gerechtigkeit. Die Gleichheit ist fiir
ihn nur eine Teilerscheinung der GesetzméBigkeit. Die Schola-
stik sprach deshalb spéter von der justitita universalis und der
justitia particularis. Ich wende mich allein der justitia particu-
laris zu, die Aristoteles sehr viel genauer analysiert hat. Er un-
terscheidet hier wiederum zwei Formen, die er als »geome-
trisch« und »arithmetisch« bezeichnet:

»Die Gerechtigkeit als Teilerscheinung und das entsprechende Ge-
rechte weist zwei Grundformen auf: die eine (A) ist wirksam bei der Ver-
teilung von offentlichen Anerkennungen, von Geld und sonstigen Wer-
ten, die den Biirgern eines geordneten Gemeinwesens zustehen. Hier ist
es ndmlich moglich, daf der eine das gleiche wie der andere oder nicht
das gleiche zugeteilt erhilt. Eine zweite (B) Grundform ist die, welche

| Zitiert wird hier nach der Ubersetzung von Franz Dirlmeier, Aristoteles Werke in
Deutscher Ubersetzung. Band 6, Nikomachische Ethik, Darmstadt 1979 (Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft). Eine abweichende eigene Ubersetzung wird durch
eckige Klammern angezeigt. Fiir den griechischen Text habe ich benutzt Alexander
Grant, The Ethics of Aristotle, 4. Aufl., London 1895.
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dafiir sorgt, daB die Tauschbeziehungen)? von Mensch zu Mensch rech-
tens sind.« (Kap. 5, S. 100)

In der rechtsphilosophischen Tradition ist aus diesem Text
des Aristoteles die Unterscheidung zwischen austeilender Ge-
rechtigkeit (justitia distributiva) und ausgleichender Gerech-
tigkeit (justitia commutativa) geworden. Wir finden sie bei
Thomas von Aquin (Summa theologica II/II qu. VXI 2) in dem
folgenden Text:

»Justitia particularis ordinatur ad aliquam privatem personam quae
comparatur ad communitatem sicut pars ad totum. Potest autem ad ali-
quam partem duplex ordo attendi: unus quidem partis ad partem cui simi-
lis est ordo unius privatae personae ad aliam; et hunc ordinem dirigit
commutativa justitia, quae consistit in his, quae mutuo fiunt inter duas
personas ad invicem. Alius ordo attenditur totius ad partes, et huic ordini
assimilatur ordo ejus quod est commune ad singulas personas: quem qui-
dem ordinem dirigit justitia distributiva, quae est, distributiva commu-
nium secundum Proportionalititen!. Et ideo duae sunt justitiae species,
scilicet distributiva et commutativa«. (Die besondere Gerechtigkeit be-
zieht sich aufirgend eine Einzelperson, die sich zum Gemeinwesen wie
der Teil zum Ganzen verhilt. Nun kann aber zu einem Teil eine doppelte
Beziehung hergestellt werden. Die eine des Teils zum Teil, der die Bezie-
hung einer Einzelperson zur anderen entspricht. Diese bestimmt die
Tauschgerechtigkeit, die das, was zwischen zwei Personen zum gegensei-
tigen Tausch vorgeht, zum Gegenstand hat. Die andere aber ist die des
Ganzen zu den Teilen, der die Beziehung des allen Gemeinsamen zu den
Einzelpersonen entspricht. Diese Beziehung regelt die verteilende Ge-
rechtigkeit, deren Aufgabe es ist, das Gemeinsame nach einem gewissen
Verhéltnis zu verteilen. So gibt es zwei Arten der Gerechtigkeit: die
Tauschgerechtigkeit und die verteilende).

Wenn heute ausgleichende und austeilende Gerechtigkeit
einander gegeniibergestellt werden, bezieht man sich gerne auf
eine Formulierung von Gustav Radbruch (1956, 125 1):

»Gerechtigkeit in solchem Sinne bedeutet Gleichheit. Aber die Gleich-
heit selbst ist verschiedener Bedeutung féhig. Sie kann einerseits ihrem
Gegenstdnde nach auf Giiter bezogen werden oder auf Menschen, gerecht
ist der Lohn, der dem Werte der Arbeit entspricht, aber auch die Strafe,
die den einen trifft gleich dem anderen. Sie kann andererseits ihrem MaB-

2 Dirlmeier iibersetzt »ev roii; ouvaXXritYMaai« mit »vertragliche Beziehungen«.
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stabe nach absolute oder relative Gleichheit sein; Lohn gleich Arbeit,
aber Bestrafung mehrerer nach dem Verhiltnis ihrer Schuld. Beide Un-
terscheidungen verbindet die beriihmte Lehre des Aristoteles von der Ge-
rechtigkeit. Die absolute Gleichheit zwischen Giitern, z.B. zwischen Ar-
beit und Lohn, zwischen Schaden und Ersatz, heiflt bei ihm ausglei-
chende Gerechtigkeit, die verhiltnismafige Gleichheit in der Behandlung
verschiedener Personen, etwa die Besteuerung nach Maligabe der Tragfa-
higkeit, die Unterstiitzung nach Maligabe der Bediirftigkeit, die Beloh-
nung und Bestrafung nach Verdienst und Schuld, ist dagegen das Wesen
der austeilenden Gerechtigkeit. Die ausgleichende Gerechtigkeit fordert
mindestens zwei Personen, die austeilende Gerechtigkeit deren minde-
stens drei. Jene zwei Personen stehen einander gleichberechtigt gegen-
iiber, von jenen mindestens drei Personen aber ist die eine, die den ande-
ren Lasten auferlegt oder Vorteile gewdhrt, den anderen iibergeordnet.
Die ausgleichende Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit im Verhiltnis der
Nebenordnung, die austeilende Gerechtigkeit will im Verhiltnis der
Uber- und Unterordnung gelten. Die ausgleichende Gerechtigkeit ist die
Gerechtigkeit des Privatrechts, die austeilende Gerechtigkeit die Gerech-
tigkeit des offentlichen Rechts. Damit ist bereits das Verhéltnis der bei-
den Arten der Gerechtigkeit zueinander hinreichend geklért. Die ausglei-
chende Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit zwischen Gleichberechtigten,
setzt also einen Akt der austeilenden Gerechtigkeit voraus, der den Betei-
ligten die Gleichberechtigung, die gleiche Verkehrsfahigkeit, den glei-
chen Status verliehen hat. So ist die austeilende Gerechtigkeit die Urform
der Gerechtigkeit. In ihr haben wir die Idee der Gerechtigkeit gefunden,
aufdie der Rechtsbegriff orientiert werden muf.«

Dieser Text ist ein schones Beispiel fiir die meisterliche For-
mulierungskunst Radbruchs. Er enthilt aber verschiedene Un-
klarheiten oder gar MiBverstindnisse. Sie folgen daraus, daf} in
dem Begriffspaar »ausgleichende« und »austeilende« Gerech-
tigkeit zwei Dimensionen vermischt werden, ndmlich einerseits
sachliche Verteilungsprinzipien und andererseits die Frage,
von wem und unter welchen Umstéinden diese Prinzipien ver-
treten und angewendet werden. Klarheit 146t sich nur gewin-
nen, wenn man beide Dimensionen zunidchst unterscheidet.
Das ist allerdings erst heute so deutlich geworden, nachdem
Sozialpsychologen versucht haben, die Gerechtigkeitsvorstel-
lungen der Menschen zu beobachten und ihre Ursachen und
Wirkungen zu erforschen. Natiirlich hat die sozialpsycholo-
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gische Gerechtigkeitsforschung ganz andere Ziele als die
Rechtsphilosophie. Sie sucht nicht nach objektiven oder nor-
mativ verbindlichen Gerechtigkeitsprinzipien, sondern be-
schréinkt sich auf empirische Aussagen dariiber, was bestimmte
Menschen in bestimmten Situationen fiir gerecht halten. Der
Zwang zu methodisch kontrollierter Theoriebildung hat jedoch
zu einer Systematisierung moglicher Gerechtigkeitsvorstellun-
gen gefiihrt, wie sie in der Rechtsphilosophie bisher kaumj er-
reicht war. Sie 146t uns die aristotelische Gerechtigkeitslehre
in neuem Licht erscheinen und zeigt zugleich, daf3 ihre Rezep-
tion insbesondere durch Thomas und Radbruch nicht frei von
MifBverstdndnissen oder gar Irrtiimern war.

IIl. Die sozialpsychologische Gerechtigkeitsforschung

1)  Das Spektrum der sozialpsychologischen Gerechtigkeitsfor-
schung

Die sozialpsychologischen Theorien und Untersuchungen
zum Gerechtigkeitsthema sind weitaus vielféltiger als sie hier
dargestellt werden konnen4. Ich konzentriere mich auf die sog.
Equity-Theorie, nicht zuletzt deshalb, weil die Entsprechung
zur aristotelischen Gerechtigkeitslehre auf der Hand liegt. Die
Gestalt, in der ich diese Theorie hier wiedergebe, ist freilich so

3 Sehr klar sind die Ausfithrungen von Chaim Perelman, Uber die Gerechtigkeit,
1967 S. 22 (Original 1945). Die dennoch herrschende Verwirrung tritt jedoch zu
Tage, wenn ein Dogmatiker versucht, den Stand der rechtsphilosophischen Uberle-
gungen zum Begriff der Gerechtigkeit zu rezipieren, wie Diederichsen, Teilhabege-
rechtigkeit in der Ehe, Zeitschrift fiir das gesamte Familienrecht, 1992, | ff. Zu
den Gerechtigkeitsprinzipien, die zwischen Eheleuten praktiziert werden, aus em-
pirischer Sicht J. Kellerhals u. a., Justice and the Family, Archives Europeennes de
Sociologie 1990, 174 ff.

4 Fiir einen Uberblick vgl. Bierhoff, Sozialpsychologie, 2. Aufl. 1988, S. 96 ff; Co-
hen, Distributive Justice: Theory and Research, Social Justice Research 1, 1987,
19 ff.
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bei keinem einzelnen Autor zu finden, sondern bildet eine
Kombination und Fortschreibung der verschiedenen Ansétze.

2)  Hypothesen der Equity-Theorie

Den Hintergrund der Equity-Theorie bildet die verhaltens-
theoretisch begriindete Austauschtheorie, die alles soziale Han-
deln als Austausch von positiven und negativen Reizen, von
Belohnungen und Strafen interpretiert. In der Soziologie dient
diese Theorie Autoren wie Peter M. Blau (1964), Gouldner
(1960) und Homans (1961, 1972), um zu erkldren, wie sich
iiber eine Kette von Tauschgeschiften ein Netz sozialer Bezie-
hungen entwickelt.

Homans (1972, 45-47) griindete die Theorie auf finf Leit-
sdtze, die er aus der behavioristischen Lerntheorie fiir die So-
ziologie gewann:

(1) Wenn die Aktivitdt einer Person frither wihrend einer
bestimmten Reizsituation belohnt wurde, wird diese sich jener
oder einer dhnlichen Aktivitdt umso wahrscheinlicher wieder
zuwenden, je mehr die gegenwértige Reizsituation der fritheren
gleicht.

(2) Je ofter eine Person innerhalb einer gewissen Zeitpe-
riode die Aktivitdt einer anderen Person belohnt, desto Ofter
wird jene sich dieser Aktivitit zuwenden.

(3) Je wertvoller fiir eine Person eine Aktivitétseinheit ist,
die sie von einer anderen Person erhélt, desto hiufiger wird sie
sich Aktivitdten zuwenden, die von der anderen Person mit
dieser Aktivitit belohnt werden.

(4) Je ofter eine Person in jlingster Vergangenheit von ei-
ner anderen Person eine belohnende Aktivitdt erhielt, desto ge-
ringer wird fiir sie der Wert jeder weiteren Einheit jener Aktivi-
titen sein.

Das Startsignal zur hier so genannten Gerechtigkeitsfor-
schung (equity-research) gab Homans (1961) mit einer Hypo-
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these, die er als das »Gesetz der ausgleichenden Gerechtigkeit«
bezeichnete:

»Eine Person, die mit einer anderen in Tauschbeziehung steht, wird er-
warten, daf3 die Belohnungen jeder Person sich proportional zu ihren Ko-
sten verhalten je grofer die Belohnungen, desto hoher die Kosten und die
Nettobelohnungen oder Profite jeder Person proportional zu ihren Inve-
stitionen (. . .). Wenn schlieBlich beide Personen von einer Dritten be-
lohnt werden, wird jede erwarten, dal3 jene dritte bei der Verteilung der
Belohnungen das oben definierte Verhéltnis zwischen den beiden respek-
tiert.« (1972, 64)

Diese Annahme verband er mit der aus der Psychologie be-
kannten Aggressions-Frustrationshypothese zu dem fiinften
Leitsatz der Austauschtheorie:

(5) Je krasser das Gesetz der ausgleichenden Gerechtig-
keit zum Nachteil einer Person verletzt wird, desto wahr-
scheinlicher wird sie das emotionale Verhalten an den Tag le-
gen, das wir Arger nennen.

Adams (1963/1965) entwickelte daraus eine »theory of in-
equity«, die eine Reihe sozialer Ereignisse als Folgen distributi-
ver Ungerechtigkeit erkldren soll. Sie teilt die utilitaristische
Ausgangsthese, dal Menschen fortlaufend bemiiht sind, die
Ergebnisse ihres Handelns, verstanden als Belohnung abziig-
lich der eingesetzten Kosten, zu maximieren. Man geht eine
Beziehung nur ein oder hélt sie nur aufrecht, wenn diese Bezie-
hung belohnend ist. Ob das der Fall ist, wird nach dem Ver-
héltnis von Investition und Ergebnis beurteilt. Daraus folgt die
Annahme, daf3 jedes Individuum, das an einem Austausch be-
teiligt ist oder ihn auch nur beobachtet, mehr oder weniger be-
wuBlt eine Art Bilanz zieht, indem es diesen Austausch als ge-
recht oder ungerecht bewertet, und daf} es sich bemiiht, einen
als gerecht bewerteten Austausch fortzusetzen, einen fiir unge-
recht gehaltenen Austausch dagegen abzubrechen und/oder
Aktivititen zur Wiederherstellung der Gerechtigkeit zu entfal-
ten.

Zwei Hypothesen (in der Formulierung von Walster, Walster
und Berscheid, 1976) sind fiir die Anleitung und Interpreta-
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tion der empirischen Forschung besonders fruchtbar gewor-
den.

(1) Wenn Personen der Meinung sind, daf} sie in einer unausgewoge-
nen Beziehung stehen, so werden sie sich unbehaglich fithlen. Je unausge-
wogener die Beziehung ist, desto unbehaglicher werden sie sich fiihlen.
Wahrgenommene Ungerechtigkeit soll also einen Zustand

psychischer Spannung erzeugen. Er duBlert sich emotional in
Schuld oder schlechtem Gewissen bei Personen, die besser da-
vonkommen, und in Unmut und Arger bei solchen, die sich
tibervorteilt fiihlen. Die Spannung motiviert kognitive Aktivité-
ten und Handlungen, mit denen versucht wird, Gerechtigkeit
wieder herzustellen. Das besagt die folgende These, die als An-
wendungsfall der Theorie der kognitiven Dissonanz (Festinger
1975) verstanden werden kann.

(2) Personen, die meinen, daf sie einer unausgewogenen Beziehung
angehoren, werden ihr Unbehagen durch die Wiederherstellung eines
ausgeglichenen Zustandes zu beseitigen versuchen. Je groBBer die vorhan-,
dene Unausgewogenheit ist, desto groeres Unbehagen werden sie emp|
finden und desto mehr werden sie sich bemiihen, einen Zustand der Aus?
gewogenheit (equity) wieder herzustellen.

Um die gestorte Gerechtigkeit wieder herzustellen, kdnnen
die Beteiligten an einer unausgewogenen Bezichung auf zwei
verschiedene Weisen reagieren. Erstens konnen sie versuchen,
tatséchlich die Ausgewogenheit der Beziehung herbeizufiihren
(actual restoration of equity). Dazu miissen die Belohnungen
des Gewinners, der meistens Ausbeuter (exploiter) oder Schi-
diger (harmdoer) genannt wird, vermindert oder seine Kosten
erhoht werden. Umgekehrt konnen aber auch die Belohnungen
des Opfers erhoht oder seine Kosten herabgesetzt werden.
Zweitens besteht die Moglichkeit, das gestorte Gerechtigkeits-
gefiihl durch psychische Ausgleichsmechanismen wieder ins
Gleichgewicht zu bringen (distress reduction). Die Gewinner
konnen ihre eigenen Beitrdge auf- und diejenigen der Opfer ab-
werten. Der Schédiger kann seine Verantwortung fiir einen
Schaden leugnen oder das Leiden des Opfers bagatellisieren
und sich aufdie eine oder andere Weise einreden, dal er in ei-
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ner gerechten Welt lebt, in der die Ausbeuter Anspruch auf
ihre Vorteile haben und die Opfer nur erhalten, was sie verdie-
nen. Durch Schuldgefiihle kann man sich selbst bestrafen,
durch ein gesteigertes Selbstwertgefiihl auch sich selbst beloh-
nen.

Aus der Annahme, dal Menschen nach Gewinnmaximie-
rung streben, folgt eigentlich nur, dafl unterbelohnte Personen
sich um einen Ausgleich bemiihen. Danach wire bei dem {iber-
belohnten Teilnehmer keine Reaktion zu erwarten. Hier muf3
man eine Zusatzannahme von Homans (1972, 65) zur Hilfe
nehmen. Homans meint, da Menschen lernten, mit Aktivitdten
aufzuwarten, deren Gewinn in Gerechtigkeit liege, werde es fiir
sie schlieflich zu einem Kostenfaktor, auf solche Aktivititen
zu verzichten. Gerechtigkeit werde selbst zu einem Wert, der
getauscht werden konne. Damit 148t sich erkldren, daB3 auch
der Uberbelohnte und ebenso Dritte, die sich ein Urteil iiber
Verteilungsvorginge bilden, an denen sie nicht unmittelbar be-
teiligt sind, motiviert sind, auf wahrgenommene Ungerechtig-
keit zu reagieren. Allerdings soll ihre Reaktion schwécher aus-
fallen.

Homans versuchte, seine Thesen dadurch zu stiitzen, daf er
empirische Untersuchungen iiber soziales Verhalten, die in an-
derem theoretischem Zusammenhang entstanden waren, neu
interpretierte (1972, 195 ff.). Andere Wissenschaftler haben
neue Experimente speziell zu dem Zweck entworfen, die Hy-
pothesen der Austauschtheorie zu priifen. Die meisten der in-
zwischen wohl iiber 200 Untersuchungen stellen Situationen
nach, wie sie im Arbeitsleben vorkommen, wo bestimmte Auf-
gaben gegen eine Geldentlohnung zu l6sen sind. Andere Ar-
beiten befassen sich mit der Frage, ob der Schidiger, der ab-
sichtlich oder versehentlich einen anderen verletzt hat, von
sich aus bemiiht ist, das Opfer zu entschddigen. Die Ergebnisse
bestitigen insgesamt gesehen sehr gut die aus der Equity-
Theorie abgeleiteten Voraussagen. Einige Beispiele sollen zur
Verdeutlichung wiedergegeben werden.
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Die ersten drei befassen sich mit dem empirischen Nachweis von »di-
stress«: Pritchard, Dunette und Jorgenson (1972) heuerten 253 amerika-
nische Arbeiter fiir eine zu Forschungszwecken gegriindete Arbeitneh-
merverleihfirma an. Sie versprachen einen Lohn, der dem {iblichen Ni-
veau entsprach, wichen davon indes bei der Auszahlung unter Verwen-
dung verschiedener Ausreden nach oben und unten ab. Die Forscher lie-
Ben spdter in offiziellen Erhebungsbdgen der Arbeitsbehorden die Frage
nach der Lohngerechtigkeit einbauen und kontrollierten anhand dieser
Unterlagen die Gerechtigkeitsperzeption der Arbeiter. Dabei zeigte sich,
dall sowohl unterbezahlte wie auch iiberbezahlte Arbeiter mit der Entloh-
nung unzufriedener waren als die vertragsgeméll bezahlten. Einen dhn-
lichen Ansatz wéhlten Austin und Walster (1974), indem sie Studenten,
die fiir eine Korrekturarbeit beschiftigt wurden, nicht gleichmaBig den
verabredeten Lohn fiir die abgelieferte Arbeit, sondern teils hohere, teils
niedrigere Dollarbetrdge auszahlten. Auch hier zeigten anschliefend
durchgefiihrte Einstellungstests eine Variation der Zufriedenheit/Unzu-
friedenheit, die mit der Abweichung vom verabredeten Lohn korrelierte.

Dem Nachweis von »psychological restoration of equity« galt ein Ver-
such von Brock und Buss (1964), den man heute wohl kaum noch in die-
ser Form wiederholen wiirde. Die Forscher beschiftigten Studenten zur
Hilfe bei Lernexperimenten. Dabei hatten die Probanden Elektroschocks
als Reaktion auf Lernfehler anderer Studenten auszuldsen. Die Stirke des
Stromstof3es wurde den sanktionierenden Studenten offengelegt, ihnen je-
doch ohne Ermessensspielraum vorgegeben. Die nachfolgende schriftli-
che Befragung zeigte, da3 die Schuldgefiihle mit der Stirke der ausgelo-
sten StromstdBe ebenso zunahmen wie die Tendenz, die Verantwortung
fiir das Leiden der Sanktionsempfianger auf den Experimentsleiter abzu-
schieben.

Mit einer anderen Versuchsanordnung haben Davis und Jones (1968)
die psychische Verarbeitung ungerechter Behandlung demonstriert. Sie
hielten Studenten dazu an, andere Teilnehmer des Experiments grundlos
zu beschimpfen und zu beleidigen. Je nach dem Grad des unverdienten
Ehrangriffs fanden die Forscher eine durch die experimentellen Bedin-
gungen nicht gerechtfertigte Abwilzung der Verantwortlichkeit auf die
Opfer. Ganz dhnlich zeigte schon eine kriminologische Untersuchung von
Sykes und Matza (1957), daB jugendliche Delinquenten in hohem Mafle
dazu neigten, ihre Opfer ohne ersichtlichen Tatsachenhintergrund als
Dummkopfe, Taugenichtse, Homosexuelle usw. herabzusetzen.

Ein Beispiel fiir »actual restoration of equity« bildet eine Untersuchung
von Brock und Becker (1966). Dazu wurden Studenten herangezogen, die
ein bestimmtes wissenschaftliches Gerit zu bedienen hatten. Diese Ma-
schine war zu Forschungszwecken derart mangelhaft konstruiert, daf3 die
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an sich ordnungsgemiflen Bedienungshandlungen der Studenten zu ver-
schieden hohen Sachschéden fiihrten, bis hin zu einer freilich nur optisch
spektakuldren Explosion. AnschlieBend wurde jedem Studenten eine Pe-
tition zur Unterschrift vorgelegt, die eine Anhebung der Studiengebiihren
zur Verbesserung der Ausstattung der Universitit forderte. Die Autoren
fanden, dafl die Neigung zur Unterschriftsleistung gegen die eigenen ma-
teriellen Interessen bei den Studenten zunahm, die sich selbst eine beson-
ders hohe Schadensverursachung an der Universitétseinrichtung zurech-
neten.

Bis aufdie Untersuchung von Sykes und Matza handelt es sich bei den
erwéhnten und bei den meisten anderen Untersuchungen um Laborato-
riumsexperimente. Die Ubertragbarkeit der Ergebnisse auf die reale Welt
wird vielfach sehr skeptisch eingeschitzt. Deshalb ist es wichtig, da3 der
sog. Equity-Effekt auch in Feldstudien bestdtigt worden ist. Bewihrt hat
sich dort auch die besonders pragnante Vorhersage, daf nicht nur die Un-
terbelohnten, sondern auch die vergleichsweise Uberbelohnten einen
Austausch als »ungerecht« wahrnehmen und darauf mit Aktivitdten zur
Wiederherstellung der Gerechtigkeit, etwa mit iiberobligationsmifBiger
Anstrengung, reagieren (Sweeney 1990).

3) Prinzipien der Verteilungsgerechtigkeit

Die Hypothesen der Gerechtigkeitsforschung, wie sie von
Homans, Adams, Walster u.a. formuliert und getestet worden
sind, machen Aussagen iiber die psychischen und sozialen
Konsequenzen von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in Aus-
tauschbeziehungen. Das zentrale Problem liegt bei der Frage,
wann eine Beziehung als ausgewogen (equitable) beurteilt
wird. Dabei geht es nicht um ein objektives Urteil. Da die
Theorie dazu dient, das Verhalten von Menschen zu erkléren,
ist maf3geblich allein das Urteil desjenigen, dessen Verhalten
in Frage steht, also das Urteil der an einer Austauschbeziehung
unmittelbar Beteiligten: ». . . ultimately equity is in the eye of
the beholder«. Uber die Gerechtigkeit einer Verteilung ent-
scheiden letztlich die betroffenen Individuen.

Auch Dritte, die an einem Austausch nicht unmittelbar be-
teiligt sind, werden sich als Beobachter oft eine Meinung iiber
die Ausgewogenheit einer Interaktion bilden. Thr Urteil kann
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mit dem der unmittelbar Beteiligten tibereinstimmen. Das muf}
aber keineswegs der Fall sein.

Damit alle Beteiligten und Beobachter eine Verteilung als ge-
recht akzeptieren, miissen sie in drei Punkten konform gehen
(Homans 1976, 232):

1. Sie miissen dieselbe Verteilungsregel anwenden, nach der
Beitrdge und Belohnungen sich in einem bestimmten Verhélt-
nis entsprechen sollen.

2. Sie miissen darin {ibereinstimmen, was bei der Anwen-
dung der Verteilungsregel legitimerweise als Beitrag (oder son-
stige Voraussetzung) und was als Belohnung anzusehen ist.

3. Sie miissen in der Bewertung der Beitrdge und der Ergeb-
nisse libereinstimmen.

Das Bemiihen, die Beobachtungen zu systematisieren), hat
dazu gefiihrt, drei Verteilungsregeln oder Prinzipien zu unter-
scheiden, an denen sich Gerechtigkeitsurteile orientieren, und
zwar handelt es sich um das Beitragsprinzip, das Gleichheits-
prinzip und das Bediirfnisprinzip. Hinzu tritt als wichtigstes
Hilfsprinzip das der Verfahrensgerechtigkeitt.

Das Beitragsprinzip besagt, da3 ein sozialer Austausch als
gerecht beurteilt wird, wenn die Aufwendungen der Beteilig-
ten, ihre Beitrdge, auch input genannt, ihrem Ergebnis oder
outcome entsprechen. Im Gegensatz dazu steht das Gleich-
heits- oder genauer, das Gleichverteilungsprinzip, das nach
dem Motto »one man, one piece« verfahrt, also jedem Beteilig-
ten allein wegen seiner Mitgliedschaft in der relevanten
Gruppe, im Extremfall also wegen seiner Menschqualitét, das

5 Noch ohne Kenntnis der zahlreichen empirischen Untersuchungen ist die systema-
tische Abhandlung von Torstein Eckhoff (1974) entstanden. Sie hat m. E. noch
langst nicht die Beachtung gefunden, die sie verdient, und auch ich habe sie hier
nur noch nachtréglich an einigen Stellen anfiihren konnen.

6 Nur wenige Autoren behandeln die Vergeltungsgerechtigkeit (restributive justice)
als ein besonderes Gerechtigkeitsprinzip, dessen phylogenetische Verankerung sie
nicht in einer primir bediirfnisgeprigten Reaktion, sondern in einem freudianisch
konzipierten Vergeltungstrieb suchen (Elogan/Emler 1981).
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Gleiche zuteilt. Das Bediirfnisprinzip wiederum verteilt, &hn-
lich wie das Beitragsprinzip nach Proportionalititsgesichts-
punkten, nur eben nach anderen. SchieBlich ist man darauf
gestoflen, dal die Bewertung einer Verteilung nicht nur von
dem Ergebnis abhingt, sondern auch von der Art des Entschei-
dungsprozesses, der direkt oder indirekt die Verteilung von
Giitern beeinflufit. Die Verfahrensgerechtigkeit ist ein Hilfs-
prinzip der distributiven Gerechtigkeit, das sich mit jedem
der materiellen Verteilungsprinzipien verbinden kann. In man-
chen Situationen fungiert auch das Gleichheitsprinzip wegen
seiner leichten Anwendbarkeit nicht als materielles Vertei-
lungsprinzip, sondern als bloe Verfahrensregel.

Auch dazu gibt es inzwischen eine fast uniibersehbare Fiille
von Untersuchungen. Sie befassen sich mit drei Fragenkreisen,
- mit der Anwendung der Gerechtigkeitsprinzipien in Ab-
héngigkeit von Situation und Personlichkeit,

- mit der Wirkung der unterschiedlichen Verteilungsprinzi-
pien, und
- mit der Verfahrensgerechtigkeit].

Demographische und Personlichkeitsvariablen sind noch nicht sehr in-
tensiv untersucht worden (Major/Deaux 1982). Als Ergebnis soll nur er-
wihnt werden, da3 Manner und Frauen kaum verschieden urteilen. Das
wird jedoch von Carol Gilligan (1984) bezweifelt. Jedenfalls scheinen
Frauen bescheidener zu sein, wenn sie sich selbst zuteilen sollen.

Folgende Situationsvariablen sollen einen Einflufl daraufhaben, ob die
Beteiligten eine proportionale oder eine gleiche Verteilung bevorzugen
(Austin/Hatfield 1980, S. 54; Schwinger, 1980 S. 121):

(1) Zeitdruck: Wenn eine Entscheidung rasch getroffen werden mus,
wird eine gleichanteilige Aufteilung attraktiver sein. Wenn die Teilneh-
mer unbegrenzte Zeit zum Verhandeln haben, werden sie mit groBerer
Wahrscheinlichkeit eine proportionale Aufteilung in Betracht ziehen.

(2) Kommunikationskosten: Wenn die Verhandlungen kostspielig
sind, gewinnt eine gleichanteilige Aufteilung an Attraktivitét.

7 Dazu besonders Thibaut/Walker, Procedural Justice, 1976, und Lind/Tyler, The
Social Psychology of Procedural Justice, 1988.
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(3) Potenticlle Vorteile/Kosten: Wenn der Beitrag, um den es geht,
gering ist, wird eine gleichanteilige Aufteilung attraktiver werden. Es
lohnt sich nicht, um einen geringen Wert zu streiten.

(4) Bedeutung fiir kiinftige Entscheidungen: Wenn die Aufteilung
eine einmalige Angelegenheit ist, wird eine gleichanteilige Aufteilung be-
liebter sein. Stellt die Entscheidung jedoch einen Priazedenzfall fiir kiinf-
tige Aufteilungen dar, werden Personen eher eine proportionale Auftei-
lung erwégen.

(5) Hoflichkeitsritual: Kann eine an einer sozialen Interaktion betei-
ligte Person selbst fiir sich und andere die Aufteilung vornehmen, so de-
monstriert sie Bescheidenheit. Personen, die einen groBeren Leistungs-
beitrag erbracht haben, nehmen haufiger Gleichaufteilungen vor, wahrend
diejenigen, die weniger Leistung beigetragen haben, nahezu ausnahmslos
beitragsproportional aufteilen.

(6) Besteht zwischen den Beteiligten eine engere emotionale Bin-
dung, wie es in der Familie der Fall ist, so wird das Bediirfnisprinzip be-
vorzugt. Danach werden materielle Belohnungen ebenso wie personliche
Zuwendung zugeteilt.

Hinsichtlich der Wirkung der unterschiedlichen Prinzipien besteht
weitgehende Ubereinstimmungs dariiber, daB das Beitragsprinzip die ein-
zelnen Gruppenmitglieder anspornt und Leistung und Produktivitdt for-
dert. Die Kehrseite ist ein wettbewerbsorientiertes Verhalten der Grup-
penmitglieder, das dazu fiihren kann, wichtige Ressourcen wie Informa-
tionen oder Kooperation zuriickzuhalten. Es besteht auch die Mdoglich-
keit, dafl diejenigen Personen, die fiir sich nur geringe Chancen sehen,
grofle Beitrdge zu leisten und dadurch zu groflen Anteilen zu gelangen,
das Interesse am Gruppenziel und an der Gruppenmitgliedschaft verlie-
ren. Diese Nebeneffekte verhindern stirkere emotionale Bindungen der
Gruppenmitglieder zueinander. Schlieflich kénnen die aus dem Beitrags-
prinzip folgenden ungleichen Zuteilungen sich zu Status- und Machtun-
terschieden akkumulieren mit der Folge, da3 die méchtigen Gruppenmit-
glieder solche Definitionen von Beitriagen als verbindlich durchsetzen, die
ausschlieBlich ihren Interessen dienen.

Von der Anwendung des Gleichheitsprinzips erwartet man dagegen
Solidaritdt und Harmonie unter den Gruppenmitgliedern und eine Forde-
rung der Kooperation. Auf der anderen Seite erdffnet dieses Prinzip die
Moglichkeit einer Ausbeutung der Gruppe durch einzelne Mitglieder, die
nicht ldnger zur Zielerreichung beitragen, weil die Belohnung auch ohne

Das wird allerdings energisch bestritten von Deutsch, Distributive Justice, 1985,
der dazu aufeigene empirische Untersuchungen verweist.
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Beitrége gesichert ist9. Die solidaritdtsfordernde Wirkung des Gleichheits-
prinzips ist verstirkt bei der Anwendung des Bediirfnisprinzips zu er-
warten.

Die Fragestellung der einschldgigen Untersuchungen zielte meistens
aufdie Auswirkungen der einen oder anderen Verteilungsregel aufdie Be-
ziehungen innerhalb einer sozialen Gruppe. Inzwischen ist jedoch klar
geworden, dafl die Menschen nicht unmittelbar nach abstrakten Prinzi-
pien urteilen, und dadurch mehr oder weniger ungewollt bestimmte so-
ziale Folgen auslosen. Vielmehr scheint die Wahl der Verteilungsprinzi-
pien von vornherein schon durch die Beziehungen innerhalb der relevan-
ten Gruppe vorgeprigt zu sein (Bierhoff 1982). Am Arbeitsplatz gelten
andere Regeln als in der Schule. In der Familie urteilt man anders als im
sportlichen Wettbewerb. Wieder andere Vorstellungen gelten im Verkehr
zwischen dem Staat in seinen verschiedenen Auspriagungen und seinen
Biirgern.

IV.  Das Einheitsprinzip der Equity-Theorie

Einige Wissenschaftler, vor allem solche, die Homans fol-
gen, wollen die drei materiellen Aufteilungsprinzipien auf ein
einziges, ndmlich das aus dem Reziprozititsprinzip abgeleitete
Beitragsprinzip, zuriickfithren. Andere meinen, dafl die in der
Wirklichkeit anzutreffenden Gerechtigkeitsurteile durch unter-
schiedliche Prinzipien der Verteilungsgerechtigkeit erklart
werden miissenl. Die Ansicht, daf3 alle Gerechtigkeitsurteile
sich auf ein einziges Prinzip reduzieren lassen und daf} dieses
Prinzip den Ansatz zu einer allgemeinen Theorie sozialer In-
teraktion bilden konne, wird als Equity-Theorie bezeichnet.

Diese Theorie erreicht ihr Ziel durch eine sehr weite Defini-
tion dessen, was als Beitrag gewertet werden kann. Nicht nur
Leistungen und Aktivitidten werden als Beitrag angesehen, son-

9 Deutsch (1986) meintjedoch, belegen zu konnen, daBl unter dem Gleichheitsprin-
zip die intrinsische Motivation am hdchsten sei.

10 Kritisch deshalb Thomas Schwinger, Gerechte Giiterverteilungen: Entscheidung
zwischen drei Prinzipien, in: Mikula, Gerechtigkeit und soziale Interaktion, 1980,
S. 107fr.
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dem auch der Status einer Person und ihre Bediirfnisse oder
gar der Umstand des Menschseins. Das Ergebnis ist eine durch
ihre Einfachheit elegante Theorie. Diese Eleganz wird aber da-
durch erkauft, daf} alle Probleme als Frage der Bewertung von
Beitrdgen behandelt werden miissen. Damit scheint die Equity-
Theorie den gleichen Einwinden ausgesetzt zu sein wie die
normativ gemeinten Universalformeln. Solche Einheitsformeln
wie »Jedem das Seine« gelten als abstrakte Leerformeln ohne
Unterscheidungskraft. Fraglos ist die Equity-Theory sehr allge-
mein. Aufder anderen Seite ist sie empirisch sehr fruchtbar ge-
worden. Das spricht dafiir, sie nicht von vornherein zu verwer-
fen. Es kann sich jedoch als zweckméBig erweisen, mit den
Kritikern der Equity-Theorie verschiedene Gerechtigkeitsprin-
zipien zu unterscheiden und dadurch dem Wertproblem erste
Konturen zu geben.

1) Das Bewertungsproblem

Anders als das Gleichheitsprinzip steht das Beitragsprinzip
vor Mefiproblemen. Die Anwendung dieses Prinzips setzt eine
vergleichende Bewertung getauschter Beitrdge voraus. Dabei
macht es einen erheblichen Unterschied, ob die Bewertung
durch die Beteiligten selbst oder durch beobachtende Dritte er-
folgt.

Wahrscheinlich gibt es einige Reize, deren Belohnungscha-
rakter biologisch und damit in gewisser Weise absolut ist:
Wirme, Nahrung, sexuelle Befriedigung. Umgekehrt werden
Schmerz und korperliche Gebrechen oder Entzug der Bewe-
gungsfreiheit regelmiBig als negative Giiter zu gelten haben. In
aller Regel ist der positive oder negative Wert eines Reizes je-
doch sozial determiniert. Wie anders kdnnte man die biolo-
gisch hochst unwahrscheinliche Tatsache erkldaren, dal3 es
Menschen gibt, die die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes
als eine Belohnung empfinden? Die soziale Determinierung ei-
nes Reizes als Belohnung ist in manchen Féllen kaum weniger
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eindeutig als die Pragung durch biologische Bediirfnisse. Geld
und leicht in Geld tauschbare Gegenstinde werden mit dhnli-
cher Sicherheit honoriert wie Warme und Nahrung. Aber in an-
deren Fillen ist die positive oder negative Billigung eines Rei-
zes ganz offen. Dazu brauchen wir nicht einmal so abseitige
Beispiele wie den Masochisten heranzuziehen, der Schlége als
Belohnung empfindet. Um die Ambivalenz von Reizen zu er-
kennen, geniigt es, an jene afrikanischen Stdmme oder studen-
tischen Verbindungen zu denken, die Schmucknarben fiir er-
strebenswert halten. Fiir den einen ist Rockmusik eine Qual,
fiir den anderen hochster Genuf. Sogar fiir Austern, Kaviar
oder Marihuana gilt, dal man erst lernen muf, diesen Dingen
Geschmack abzugewinnenl!.

Nicht nur die Art der Bediirfnisse variiert, sondern nicht
minder deren Intensitét. Sie wird durch das Gesetz vom abneh-
menen Gratifikationswert bestimmt. Wer gerade gegessen hat,
146t sich kaum durch das Angebot einer Mahlzeit locken. Was
dem Armen ein Vermdgen bedeutet, ist fiir den Reichen viel-
leicht nur ein Taschengeld.

Ein Beitrag muBB vom Empféinger auf seinen Wert und vom
Leistenden auf seine Kosten hin beurteilt werden. Damit stellt
sich die Bewertungsfrage fiir jeden Beitrag doppelt, denn die
Kosten, die ein bestimmter Beitrag dem Leistenden verursacht,
entsprechen nicht ohne weiteres dem Wert, den derselbe Bei-
trag fiir den Empfénger besitzt. Eine Leistung wird fiir den
Empfanger nicht dadurch besser, dal der Geber sie nur mit
groffter Mithe zustande bringt. Umgekehrt muB3 sie nicht an

11 Es gibt verschiedene Versuche, die moglichen »Belohnungen« oder »Giiter« zu
klassifizieren, so z. B. von John Rawls (1975 S. 111 ff). Solche Einteilungen helfen
aber nur sehr begrenzt, da der Katalog der »Giiter« nie abgeschlossen ist und sich
ihre Wertigkeit laufend verdndert. Ganz analog verhélt es sich mit der Klassifizie-
rung von Bediirfnissen, wie sie von den frithen amerikanischen Soziologen William
Graham Sumner und Albion Small und spéter von Maslow ausgearbeitet worden
sind.
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Wert verlieren, wenn sie den Geber wenig kostetl). Eine ent-
sprechende Diskrepanz kann sich auch bei der Gegenleistung
ergeben, so daBl bei jedem Tausch gleich vier Bewertungen not-
wendig werden. Die Subjektivitit der Bediirfnisstruktur und
der Leistungsfahigkeit verhindert eine objektive Bewertung der
Beitrdge und begriindet damit das Problem der intersubjektiven
Nutzenmessung.

Fiir die Beteiligten selbst existiert dieses Problem allerdings
zundchst gar nicht. Ein freiwilliger Tausch kommt gerade des-
halb zustande, weil die Parteien unterschiedlich bewerten, d.h.
jeweils den Beitrag des anderen hdher einschitzen als ihren ei-
genen. Erst aus dieser Differenz resultiert das beiderseitige In-
teresse an einem Austausch. Sie macht den Vorgang zum Zwei-
Parteien-Gewinnspiel. Wenn die Tauschpartner sich geeinigt
haben, so sind aus ihrer Sicht die Beitrage gleichwertig oder
dquivalent. Die ausgehandelte Bewertung gilt den Beteiligten
jedenfalls dann als gerecht, wenn der Prozel3 des Aushandelns
nicht durch unterschiedliche Verhandlungskompetenz oder
asymmetrische Drohmoglichkeiten verzerrt wird.

Fiir die Bewertung der Beitrdge durch die Beteiligten selbst
sind in erster Linie ihr jeweiliger Bedarfund ihre Leistungsfa-
higkeit maBgeblich. Ob der Mieter die von ihm gezahlte Miete
als »gerecht« einschétzt, hingt zunédchst davon ab, ob und wie
sehr er eine Wohnung benétigt und ob ihm die angebotene
Wohnung gefillt, sodann ob er iiber viel oder wenig Geld ver-
fiigt, weil je nach dem die einzelne Mark fiir ihn von hdherer
oder geringerer Bedeutung ist. Danach beurteilt sich die (sub-
jektive) Aquivalenz der Tauschwerte. Daneben vergleicht der
Mieter allerdings auch, wieviel andere fiir eine vergleichbare
Wohnung zahlen. Wo eine »Vergleichsmiete« erkennbar ist,
wird diese sogar zum vorrangigen Mafistab. Der Gesichtspunkt
der Aquivalenz von Leistung und Gegenleistung, Tat und

12 Perelman a. a. O. (Fn. 3) S. 31 funterscheidet deshalb zwischen Verdienstgerech-
tigkeit und Werkgerechtigkeit.
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Strafe usw. wird jedenfalls bis zu einem gewissen Grade durch
den Grundsatz der Gleichbehandlung ersetzt. Meistens gibt
der von anderen gezahlte Preis jedoch nur Anhaltspunkte.
Dann wird ein zweiter Hilfsmaf3stab wichtig. Wer vergleichs-
weise groflere Beitrdge leistet, erwartet vergleichsweise gro-
Bere Ergebnisse. Damit tritt an die Stelle von Aquivalenz Pro-
portionalitdt. Wo Rechtsvorschriften oder auch nur Prizedenz-
fille in Erinnerung sind, tritt noch ein dritter HilfsmaBstab
hinzu, ndmlich das Prinzip der Berechtigung. Gerecht ist da-
nach, was iiblich oder rechtlich vorgeschrieben ist. Juristen
halten dieses Prinzip oft gar nicht fiir ein Hilfsprinzip, sondern
fiir das Grundprinzip der Gerechtigkeit. Aus psychologischer
Sicht wird der Hilfscharakter aber ohne weiteres klar, denn
man kann jede positive Berechtigung oder Verpflichtung wie-
derum daraufhin beurteilen, ob sie mit den eigenen oder frem-
den Vorstellungen iiber die richtige Anwendung der Grund-
prinzipien der Verteilungsgerechtigkeit iibereinstimmt. So re-
duziert sich aus psychologischer Sicht die Frage nach der Ge-
rechtigkeit des Rechts aufeine empirische Frage.

Wenn Dritte wie z.B. Vermittler oder Richter die Allokation
vornehmen oder kontrollieren sollen, wird ein »objektiver«
MaBstab benoétigt. Ein solcher ist aber nicht vorhanden. Es gibt
weder eine natiirliche Hierarchie der Bediirfnisse noch vermag
die Marxsche Wertlehre das Problem der Tauschgerechtigkeit
zu l6sen. Zur Verfligung stehen nur sozial geprigte und ver-
mutlich auch systematisch verzerrte Wertvorstellungen, die al-
lerdings, soweit sie intersubjektiv verbreitet sind, einen geeig-
neten MalBstab fiir die Verteilung abgeben. Bei hinreichend
standardisierten Tauschobjekten, bei denen Angebot und
Nachfrage nicht zu eng und Informationen {iiber getitigte
Tauschgeschéfte verfiigbar sind, stellt sich ein Marktpreis ein.
Ferner gibt es verschiedene Annéherungsmethoden, die einem
Dritten eine Preisfestsetzung ermoglichen. Bis zu einem gewis-
sen Grade kann der Dritte sich verstehend in die Situation der
Parteien hineinversetzen und versuchen, deren subjektive Pri-
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ferenzen nachzuempfinden. Das setzt freilich eine intime
Kenntnis der individuellen Verhéltnisse voraus. Bei Marktsto-
rungen kann der Dritte zu dem zweifelhaften Mafstab eines
fiktiven Marktpreises greifen. Weiter kann er die Selbstkosten
des Anbieters als Malistab nehmen, wie es z. B. bei der Fest-
setzung von Kostenmieten geschieht. Im Notfall greift er zu
perzeptiv und normativ prominenten Losungen, indem er sym-
metrisch in der Mitte oder nach anderen aus der Situation na-
heliegenden MaBstében teilt. Fiir den Richter riickt die Berech-
tigung, die fiir die Beteiligten nur einen Hilfsmafstab bildet,
zur wichtigsten MeBlatte auf. Indessen bietet keiner dieser
Malstibe eine Gewihr dafiir, dal die Beteiligten oder andere
Beobachter die von dem Dritten gewéhlte Verteilung ihrerseits
als gerecht akzeptieren.

Vom Standpunkt der psychologischen Gerechtigkeitsfor-
schung ist eine objektive Einschétzung von Beitrdgen, Bediirf-
nissen und Belohnungen allerdings gar nicht erforderlich, denn
es geht nicht um eine objektive Bewertung und auch nicht
darum, dafl die an einer Verteilung Interessierten den Vor-
schlag eines Dritten akzeptieren sollen. Entscheidend ist allein
das Gerechtigkeitsurteil der Beteiligten als Resultat der von ih-
nen vollzogenen vergleichenden Einschidtzung von Ergebnis
und Kosten. Nur indirekt wird die empirische Gerechtigkeits-
forschung gezwungen, sich dem Problem einer intersubjektiv
verbindlichen Bewertung zu stellen, denn bei ihren Experimen-
ten gibt sie Beitrige und Belohnungen vor, die in einem be-
stimmten Verhéltnis zueinander stehen sollen. Es wird zwar
betont, daB3 derselbe Beitrag von verschiedenen Teilnehmern
unterschiedlich bewertet werden kann. Die experimentellen
Anordnungen eliminieren das Bewertungsproblem jedoch in
aller Regel dadurch, daB sie Beitrige und Belohnungen in
leicht vergleichbaren und quantifizierbaren Einheiten wie Ar-
beitsergebnissen und Geldbetrigen vorgeben. Es werden also
intersubjektiv geteilte Bewertungsstandards zugrunde gelegt
und als solche nicht in Frage gestellt. Das Gesetz vom abneh-
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inenden Gratifikationswert kommt in diesen Versuchsanord-
nungen kaum zur Auswirkung, da die Probanden, ganz gleich
ob sie die Rolle der Beteiligten oder die Rolle eines Dritten
spielen, nicht unmittelbar betroffen sind, sondern sich auf Di-
stanz von der simulierten Situation halten konnen. Die ganze
Problematik der Bewertung von Beitridgen, Bediirfnissen und
Belohnungen kommt deshalb der psychologischen Gerechtig-
keitsforschung nicht in den Blick.

2) Status als Beitrag

Ein interessanter Aspekt des Bewertungsproblems ergibt
sich daraus, dal der Status einer Person als Beitrag in eine
Austauschbeziehung eingehen kann. Homans (1972, 209 ff;
dhnlich Eckhoff 1974, 234 ff) formuliert ein »Gesetz« der Sta-
tuskongruenz, das eine Verbindung zwischen Status und Bei-
trag herstellt. Bis zu einem gewissen Grad wird allein der ho-
here Status eines Interaktionsteilnehmers als Investition hono-
riert. Dariliber hinaus werden von Statushéheren aber auch ho-
here Beitrige erwartet, die sich wiederum in entsprechenden
Belohnungen niederschlagen. Die theoretischen Uberlegungen
von Homans haben, soweit ersichtlich, in der empirischen For-
schung bisher keinen Niederschlag gefundenl3. Sie lassen sich
aber mit den nachfolgenden Uberlegungen mindestens plausi-
bel machen.

An der Borse bleiben die Tauschpartner anonym. Wo es kei-
nen vollkommenen Markt gibt, wird die einzelne Transaktion
aber gewohnlich nicht »ohne Ansehen der Person« abgewik-
kelt. Vielmehr wirken stets Erinnerungen an frithere und Er-
wartungen {iber kiinftige Tauschgeschifte mit. Wer sich im so-
zialen Tauschverkehr leistungsfihig zeigt, gewinnt Ansehen
und Wertschitzung. Es ist wertvoll, leistungsfidhige Tausch-

13 Die einschldgige Untersuchung von Hegtvedt und Thompson (1988) bezieht sich
nicht aufdie Hypothese von Homans.
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Partner zu haben, ohne daB3 deren Leistung immer zum Einsatz
kommen miiite. Das ist wie bei einer Versicherung, die auch
dann Gefahrtragung leistet, wenn kein Schaden eintritt. Die
aus der Leistungsfahigkeit resultierende Wertschiatzung ver-
hilft zu einem hoheren Status, der sich verselbstindigen und
sogar vererben kann, ohne daB3 er weiter durch konkrete Lei-
stungen oder auch nur Leistungsféhigkeit gerechtfertigt werden
miifite. Der Ritter, der sich durch seine Tapferkeit auszeichnet,
behilt seinen Status als Adliger, nachdem langst Massenheere
die Ritter verdrangt haben. Der Mann, der wegen seiner iiber-
legenen Korperkraft, vielleicht auch nur, weil ihn die Aufzucht
der Kinder weniger behinderte, der bessere Jager, Bauer oder
Arbeiter war, behilt gegeniiber der Frau seinen héheren Status
bei, nachdem lédngst Maschinen aller Art die korperliche Kraft
entwertet haben. Das Ergebnis der Transaktion wird nicht al-
lein nach den Kosten der aktuell erbrachten Leistungen beur-
teilt. In den Austausch geht der Status der Beteiligten als deren
Investition mit ein. Lange Zeit hat man es deshalb fiir gerecht
gehalten, dal Méanner und Frauen, WeiBle und Schwarze fiir
gleiche Arbeit ungleichen Lohn erhielten. Noch immer fiihlt
sich mancher geehrt, wenn er den Besuch eines hohen Gastes
erhélt.

Umgekehrt wird ein niedriger Status als negative Investition
fiir eine gegebene soziale Beziehung beriicksichtigt. Wer sich
als leistungsschwach oder unwillig erwiesen oder andere wie-
derholt geschidigt hat, gewinnt einen negativen Status. Gutes
traut man ihm nicht mehr zu. Thm werden Tauschgeschifte zu
schlechteren Konditionen oder gar nicht mehr angeboten.
Seine Missetaten werden doppelt schlecht beurteilt. Beinahe
unndtig zu sagen, daB ein negativer Status ebensowenig auf
Fehlleistungen beruhen muf} wie ein positiver Status aufechten
Leistungen, sondern auch das Ergebnis von Vorurteilen sein
kann. So wirken bestimmte Formen der Devianz wie z.B. ho-
moerotische Neigung oder ethnische und rassische Zugehorig-
keiten bei der Bewertung einer sozialen Beziehung zu Lasten
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des Tragers (Irle 1975, 467). Wer frei ist von solchen Stig-
mata, ist damit im Vorteil.

Auf die »Gerechtigkeit« eines sozialen Tausches wirkt der
Status aufandere Weise noch weit gravierender ein. Mit einem
hohen Status verbinden sich typisch Leistungsféhigkeit und ein
hohes Anspruchsniveau. Gegeniiber Personen mit niedrigem
Status, die typisch weniger leistungsfihig sind und dringendere
Bediirfnisse haben, ergibt sich daraus eine vorteilhafte Ver-
handlungssituation. Sie gestattet es dem Statushoheren, den
Einigungspunkt zu seinen Gunsten zu verschieben. Es wird be-
sonders anerkannt, wenn jemand von hohem Status sich zu ei-
nem Beitrag »herabldft«. Umgekehrt nimmt man an, daf§ fiir
den, der »es nicht nétig hat«, eine Belohnung vergleichsweise
grofer sein mufl, um ihn zufriedenzustellen. Wer viel hat, dem
wird gegebenld Ein hoher Status verleiht Macht, und die
Macht erhilt sich selbst, auch wenn sie nicht mehr durch iiber-
legene Tauschbeitrige gerechtfertigt ist. Ein psychischer Me-
chanismus, der in der Psychologie als relative Deprivation be-
schrieben wird, bewirkt, dafl die so benachteiligten Personen
dennoch mit ihrer Situation zufriedener sind als der Beobach-
ter es erwartetlS. So kann Ungleichheit lange tiberdauern, ohne
von den Beteiligten subjektiv als ungerecht empfunden zu wer-
den. Dieser Zusammenhang mufite erst erkannt und bewuflt
werden, um seine legitimierende Kraft einzubiilen. Seither ver-
liert der zugeschriebene Status Geburt, Geschlecht, Besitz,
Rasse und Alter an Bedeutung gegeniiber dem erworbenen, der
insbesondere durch Ausbildung, Kenntnisse und Fertigkeiten
bestimmt wird. Heute wird jedoch auch der erworbene Status
nicht mehr selbstverstindlich als belohnenswert angesehen.

14 Das Jesuswort Matthdus 13, 12 - Matthdus 25, 29 (»Denn wer da hat. dem wird
gegeben werden, auf das er die Fiille habe; wer aber nicht hat, von dem wird auch
genommen werden, was er hat.«) ist anders gemeint. Es will das Beitragsprinzip
gerade zuriickweisen und das Prinzip der gottlichen Gnade an seine Stelle setzen.

15 Bernd Wegener, Equity, Relative Deprivation, and the Value Consensus Paradox,
Social Justice Research 4, 1990, 65 ff.
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Zunehmend setzt sich aber die umgekehrte Vorstellung durch,
daB Statusdefizite auszugleichen seien, ganz gleich, worauf sie
beruhen.

3) Bediirfnis als Beitrag

Auf den ersten Blick erscheint es absurd, einem Menschen
als positiven Beitrag den Umstand zuzurechnen, daf} er wenig
leistungsfahig oder gar hilfsbediirftig ist. Bei ndherer Betrach-
tung wird diese Vorstellung aber durchaus plausibel.

Einsamkeit ist fiir die meisten Menschen eine Last, die Ge-
sellschaft anderer Menschen dagegen eine Belohnung. Die so-
ziale Wertschédtzung ist nach Meinung von Homans (1972,
126 ff) sogar die wichtigste Belohnung iiberhaupt. Mit solcher
Wertschétzung vermag auch der Bediirftige die Hilfe zu erwi-
dern. So betrachtet gewinnt die Hilfeleistung Austauschcha-
rakter. Der Helfende erwartet Dankbarkeit und der Unter-
stiitzte fiihlt sich entsprechend verpflichtet.

Es ist durch verschiedene Untersuchungen belegt, da3 Hil-
feempfanger, die keine Gelegenheit haben, die Hilfe durch eine
Gegenleistung zu erwidern, ihr Gerechtigkeitsgefiihl durch
kognitive Reaktionen ins Gleichgewicht bringen, etwa da-
durch, daB sie die Hilfe als Resultat einer Verpflichtung des
Gebers und nicht als Wohltat auffassen (Bierhoff 1988 S. 84,
Schwinger 1980 S. 121). Umgekehrt wird die Hilfswiirdigkeit
Bediirftiger vielfach danach beurteilt, ob diese ihre Situation
selbst zu verantworten haben. Diese Verantwortung .gilt an-
scheinend als negativer Beitrag, der durch die Mangelsituation
ausgeglichen wird.

4) Eignung als Beitrag?
Es ist zwar nicht ohne Probleme, aber immerhin noch plau-

sibel, Status und Bediirfnis als Beitrdge zu behandeln und so in
das Reziprozitétsprinzip einzufiigen. Keinen Rat weil} ich vor-
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erst fiir einen Problemkreis, der in jiingster Zeit unter der
Uberschrift »Lokale Gerechtigkeit abgehandelt wird (Elster
1990, Schmidt 1992). Das Verteilungsproblem hat seinen Na-
men daher, daB3 es sich jeweils in einem sachlich, zeitlich und
personlich begrenzten Umfeld stellt und dadurch, jedenfalls in
seiner akuten Erscheinungsform, nur von »lokaler« Bedeutung
ist. Am deutlichsten ist das Beispiel der Allokation lebensret-
tender medizinischer Ressourcen. Wer soll die wenigen verfiig-
baren Spenderorgane erhalten, wer intensivmedizinisch behan-
delt werden, wenn nicht alle versorgt werden konnen? Aber es
stellen sich auch weniger dramatische Fragen. Wem sollen die
knappen Studien- oder Ausbildungsplitze zugeteilt werden?
Wer soll einen begehrten Arbeitsplatz erhalten, wer ggfs. zu-
erst entlassen werden? Wer bekommt einen der zu wenigen
Pliatze im Kindergarten oder im Altenheim? Verteilungspro-
bleme dieser Art zeichnen sich durch verschirfte Knappheitsbe-
dingungen aus. Sowohl der Bedarf als auch das begehrte Gut
sind in starkem Mafe zeitgebunden. Der Bedarf erledigt sich,
im Extremfall durch den Tod. Ein Studienplatz, der nicht aus-
genutzt wird, »verfillt« ebenso wie eine nicht genutzte Organ-
spende. Die zu verteilenden Giiter lassen sich auch nicht belie-
big zerlegen ohne ihren Wert zu verlieren. Man kann sie also
nicht in kleiner Miinze austeilen. Die Situation fordert nicht
selten »tragic choices«, das heifit solche, die keine optimalen
Losungen zulassenlt. In solchen Fillen scheint neben dem Be-
diirfnisprinzip die »Eignung« des Empfangers zu einem wichti-
gen Zuteilungskriterium aufzuriicken. Hier stof3t das Beitrags-
prinzip an seine Grenzen.

16 Schmidt 1992 S. 6 unter Bezugnahme auf G. Calabresi/P. Bobbit, Tragic Choices,
New York 1978.
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5) Direkter und indirekter Tausch

Es fillt nicht schwer, die Forderung nach Aquivalenz von
Ware und Preis, Arbeit und Lohn, Schaden und Ersatz als Ver-
teilung nach dem Beitragsprinzip zu verstehen und anzuwen-
den. Das Beitragsprinzip scheint jedoch zunichst nur auf den
direkten Austausch zwischen zwei Personen zu passen. Eine
Vielzahl sozialer Aktivitdten ist aber nicht auf einen unmittel-
baren Austausch zwischen Individuen gerichtet, sondern liefert
zundchst einen (positiven oder negativen) Beitrag zur »Wohl-
fahrt« einer sozialen Gruppe, sei diese klein wie die Familie
oder umfassend wie der Staat. Erst mittelbar kommen die Bei-
trdge auch den Individuen zugute.

Manche Psychologen, insbesondere die Vertreter eines
Mehrpinzipienansatzes, (z.B. Deutsch 1975, Mikula 1980,
Schwinger 1980) wollen die Anwendung der Austauschtheorie
auf die Untersuchung solcher Vorgéinge beschrinken, die sich
schon dem Alltagsverstindnis als Verteilungen aufdriangen.
Die Anhédnger des Einheitsprinzips dagegen (z.B. Walster,
Berscheid, Walster 1976; Austin, Hatfield 1980) wollen
schlechthin jede soziale Interaktion als einen Austausch- oder
Verteilungsvorgang im weiteren Sinne verstehen und analysie-
ren.

Wer viel zur Wohlfahrt der Gruppe beitrégt, wird hoch be-
lohnt. Wer ihr gar schadet, wird bestraft. Auch innerhalb einer
sozialen Gruppe bleibt damit das Beitragsprinzip anwendbar.
Allerdings vollzieht sich der Austausch innerhalb . einer
Gruppe nur indirekt und dementsprechend erfahrt dieses Prin-
zip einige Modifikationen.

Die Gruppe definiert positive und negative Beitrige vielfach
anders als Individuen. In der Gruppe verdandern sich zunichst
die primdren Werte. Der Wert eines Beitrags wéchst oder
schwindet je nach dem in welchem Malle auch andere ihn
schétzen. Hier wirken Mode und Markt. Zusitzlich schafft die
Gruppe sekundére oder institutionelle Werte, d. h. solche, die



https://doi.org/10.5771/9783748902461-10
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

es ohne sie nicht geben konnte. Beispiele sind das Geld ebenso
wie Orden und Ehrenzeichen. Gruppen werden im allgemeinen
diejenigen Mitglieder belohnen, die sich gegeniiber anderen
Mitgliedern gerecht im Sinne des Beitragsprinzips verhalten,
und diejenigen Mitglieder bestrafen, (das heif3t, die Kosten fiir
sie zu erhdhen) die andere ungerecht behandeln (Walster, Ber-
scheid und Walster). Sie entwickeln besondere Regeln, um die
Kooperation ihrer Mitglieder sicherzustellen und so die Menge
der insgesamt verfligbaren Belohnungen zu erhdhen und die
Ertrige und Kosten der Kooperation ausgewogen zu verteilen.
In der Folge gilt die Beachtung dieser Regeln als solche als po-
sitiver Beitrag, ihre MiBachtung als Vergehen. Das wufite
schon Aristoteles: »Als ungerecht gilt, wer die Gesetze . . .
miBachtet.«

In dieser Gestalt ist das Beitragsprinzip allerdings nicht im-
mer leicht zu erkennen, denn in der Gruppe werden im allge-
meinen nur grobere RegelverstoBe als negative Beitrdge direkt
und individuell vergolten werden. Dagegen wird Gesetzestreue
als positiver Beitrag von der Gruppe nicht besonders erwidert.
Die Belohnung besteht nur darin, dal man dazugehdrt und an
den Vorteilen der Kooperation Anteil hat.

Da die Beitrdge an die Gruppe nicht unmittelbar der indivi-
duellen Bedarfsdeckung dienen, entfallt der subjektive Nutzen-
vergleich von Input und Outcome. Das hat zur Folge, da3 die
Beteiligten den Wert ihrer Beitridge an die Gruppe und die da-
fiir erhaltenen Belohnungen nicht durch direkten Vergleich von
Beitrag und Belohnung einschétzen kdnnen. An die Stelle von
Aquivalenz von Leistung und Gegenleistung treten Proportio-
nalitdt und Gleichbehandlung. Tat und Strafe etwa sind nicht
dquivalent wie Ware und Preis, sondern nur proportional in
dem Sinne, daf} eine schwerere Tat eine schwerere Strafe nach
sich zieht und umgekehrt. Diese Art der VerhiltnismaBigkeit
1463t sich nicht mehr im direkten Vergleich von Beitrag und Be-
lohnung aus der subjektiven Bediirfnisstruktur der Beteiligten
bewerten. Sie kann nur noch aus dem Vergleich mit dhnlichen
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Féllen erschlossen werdenll. Deshalb geht das Proportionali-
tétsprinzip hier eine Verbindung mit dem Gleichbehandlungs-
prinzip ein. Gleichbehandlung bedeutet nicht Gleichvertei-
lung. Nicht jeder erhilt das gleiche zugeteilt, sondern gleiche
Beitragel§ werden gleichermallen belohnt.

In dieser modifizierten Form, die den individuellen Nutzen-
vergleich durch Proportionalitit und Gleichbehandlung ver-
dringt, bleibt das Beitragsprinzip als Verteilungsgrundsatz
auch innerhalb der Gruppe anwendbar, und zwar anwendbar in
einem doppelten Sinne. Zum einen nehmen die einzelnen
Gruppenmitglieder dieses Prinzip zum Malistab, wenn sie
Aufteilungen innerhalb der Gruppe auf ihre Gerechtigkeit hin
beurteilen. Zum anderen ist das Beitragsprinzip innerhalb der
Gruppe in dem Sinne anwendbar, dal3 die Mitglieder sich mit
diesem Prinzip als Erwartung der anderen, also als Gruppen-
norm, konfrontiert sehen. In einem rekursiven Prozess wird
dann wiederum die Einhaltung dieser Norm zum positiven,
ihre Verletzung zum negativen Beitrag.

Es bleibt die Frage, ob und wie das Beitragsprinzip inner-
halb der sozialen Gruppe durch andere Aufteilungsregeln ver-
drangt wird. Tatsache ist wohl, daB Gruppen, wenn sie Vertei-
lungsregeln aufstellen, eher als Individuen den Gleichvertei-
lungsgrundsatz oder das Bediirfnisprinzip bevorzugen.

Auch diese Prinzipien gewinnen innerhalb der Gruppe eine
neue Dimension. Das Bediirfnisprinzip dient zunéchst instru-
mental zur Forderung der allgemeinen Wohlfahrt. Kinder und

17 Auch zur Theorie des sozialen Vergleichs gibt es empirische Forschung (vgl. Bier-
hoff 1988 S. 25 ff). Manches spricht dafiir, dal die Zufriedenheit eher von der
Wahrnehmung bestimmt wird, dafl andere schlechter davon gekommen sind
(Theorie des abwirts gerichteten Vergleichs). Die Folge ist eine De-facto-Legiti-
mation von Ungleichheit. Fiir eine einschldgige Untersuchung vgl. Dalia Moore,
Discrimination and Deprivation: The Effects of Social Comparisons, Social Justice
Research 4, 1990, S. 49 ff.

18 Was als Beitrag oder tertium comparationis bei der Gleichbehandlung in Betracht
kommt, hat Eckhoff (1974, 34 ff) sehr genau analysiert.
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Jugendliche werden erzogen, Kranke gepflegt, um ihre Lei-
stungsfihigkeit fiir die Gruppe herzustellen. Das mag zynisch
klingen, ist aber nur realistisch. Selbst die Pflege der Alten und
Schwachen, von denen keine materiellen Leistungen mehr zu
erwarten sind, kann sich als instrumental erweisen, fordert
doch die dosierte Anwendung von Gleichheits- und Bediirf-
nisprinzip die Solidaritét innerhalb der Gruppe und damit die
leistungssteigernde Kooperation. Die Gruppe bewertet den
Wert oder Unwert von Beitrdgen danach, ob eine Aktivitit zur
Wohlfahrt der Gruppe beitrdgt. Nach modernen Wertvorstel-
lungen, die durch die jiidisch-christliche Tradition geprigt
worden sind, ist allein die Tatsache des Menschseins ein Wert.
Jedermann leistet allein dadurch einen Beitrag, daf er sich als
Mensch in die Gruppe einbringt. Das Beitragsprinzip fiihrt
deshalb, scheinbar paradox, in vielen Situationen zur Anwen-
dung des Gleichheitsgrundsatzes. Gleichbehandlung ist das
Aquivalent fiir Menschenwiirde. Wenn aber jedermann minde-
stens mit seiner Menschenwiirde zur gemeinsamen Wohlfahrt
beitrégt, so fithrt das Beitragsprinzip in letzter Konsequenz zur
Zuteilung nach dem Bediirfnis. Nur wenn die bestehenden De-
fizite ausgeglichen werden, kann der einzelne seinen vollen
Beitrag leisten.

6) Z»r Kritik der Austauschtheorie

Die Austauschtheorie sozialen Verhaltens und damit auch
die Equity-Theorie wird insbesondere mit zwei Argumenten
angegriffen. Zunéchst wird der utilitaristische Ausgangspunkt
kritisiert. Es wird geltend gemacht, dal Menschen sich keines-
wegs immer egoistisch verhielten. Die Austauschtheorie sei
einseitig den Okonomischen Marktbeziechungen nachgebildet
und verfehle damit weitgehend die gesellschaftliche Wirklich-
keit. Der zweite Einwand besagt, dall es sich um eine indivi-
dualpsychologische Theorie handelt, die den Ubergang vom In-
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dividuum zur Gesellschaft nicht in den Griff bekommt. Beide
Kritikpunkte héngen eng miteinander zusammen. Sie fithren
schnell in die Reduktionismusdebatte. Darauf will ich mich
aber hier nicht einlassen, sondern versuchen, diese Einwidnde
bereichsspezifisch zuriickzuweisen.

Die Ausgangsthese der Equity-Theorie, wonach Individuen
stets versuchen, maximale Ergebnisse zu erzielen, kann man in
der Tat utilitaristisch nennen. Solcher Utilitarismus bedeutet
aber keineswegs Egoismus im herkdmmlichen Sinne. Ergeb-
nisse sind die Belohnungen nach Abzug der Kosten. Doch was
als Belohnung und was als Kosten angesehen wird, ist zunéchst
ganz offen. Es geht keineswegs, wie es viele der experimen-
tellen Anordnungen allerdings nahe legen, nur um materielle
Vorteile und Nachteile. Selbstachtung (self-esteem) und die
die Anerkennung durch andere Menschen, insbesondere sol-
che, die dem Betroffenen nahestehen, sind iiberragend wichtige
Giiter. Der Charakter von Ereignissen als Belohnung oder Be-
lastung, Wert oder Unwert wird nur in engen Grenzen durch
natiirliche Bediirfnisse, weitestgehend aber durch die Gesell-
schaft geprégt. Die Gesellschaft hat nicht nur zahlreiche imma-
terielle Belohnungen und Belastungen erfunden. Sie fordert
und belohnt nicht zuletzt auch altruistisches Verhalten.

Damit ist zugleich auch der Reduktionismuseinwand abge-
wehrt, wenn auch um den Preis eines sehr weiten Wertbegriffs.
In der Tat fragt die Equity-Theorie nur nach dem individuellen
Gerechtigkeitsurteil. Doch in diesem Urteil spiegelt sich je-
weils die Einstellung der Gesellschaft. Die Bediirfnisstruktur
des Individuums wird von den gesellschaftlichen Normen und
Wertvorstellungen gepriagt. Mehr oder weniger alle Werte er-
fahren durch die Vergesellschaftung des Individuums eine ei-
gentiimliche Brechung oder Doppelung. Sie manifestieren sich
zundchst als eigenes Bediirfnis der Akteure und werden dann
in verdnderter Form zu Gruppenwerten. Als solche wirken sie
auf das Individuum zuriick und werden als eigene akzeptiert.
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So wird der Marktwert wiederum zum individuellen MaBstab.
So 14Bt sich erkldren, dal Gerechtigkeit selbst zum Tauschwert
werden kann.

V. Die Gerechtigkeitstheorie des Aristoteles

Die zentrale Textstelle ist das V. Buch der Nikomachischen

Ethik des Aristoteles. Dieses Kapitel beginnt mit dem Satz:
»Bei Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit haben wir zu priifen, im Be-
reich welcher Handlungen sie sich entfalten, ferner welche Art von Mitte
die Gerechtigkeit ist und zu welchen Extremen das Gerechte ein Mittle-

res bildet.« (Kap. 1, S. 95)

Aristoteles behandelt die Gerechtigkeit nicht, wie wir es
heute gewohnt sind, als einen liberpersonlichen Wert, sondern
als eine personliche Tugend, ja, er findet in der Gerechtigkeit
sogar die vollkommenste und vornehmste Tugend. »In der Ge-
rechtigkeit«, so sagt er an anderer Stelle, »ist alle Tugend zu-
sammengefalt«. Aber daraus werden noch keine besonderen
Folgerungen gezogen, so dal wir diese Eigenart des Aristote-
les hier vernachlédssigen konnen. Vernachldssigen kdnnen wir
auch die Methode des Aristoteles, eine Tugend jeweils als ein
Mittleres zwischen zwei negativen Extremen anzusehen. Wich-
tiger ist der folgende Schritt, in dem Aristoteles die Vertei-
lungsgerechtigkeit, um die es hier gehen soll, zu einer blofen
Teilerscheinung der Gerechtigkeit erklért. Er sagt:

»Nehmen wir denn als Ausgangspunkt die verschiedenen Bedeutungen
der Aussage, daB3 ein Mensch ungerecht sei. [Ungerecht ist also, wer ge-
gen die Gesetze verstdft, wer habgierig ist und wer die Gleichheit mif3-
achtet], und somit gilt offenbar als gerecht, (A) wer Gesetz und (B) wer
[1 Gleichheit achtetld. Das Gerechte ist folglich die Achtung vor Gesetz

19 Dirlmeier iibersetzt: »Als ungerecht gilt (A) wer die Gesetze, (B) wer die gleich-
méBige Verteilung der Giiter, die biirgerliche Gleichheit miflachtet...«. Im griechi-
schen Text heilit es hier: doxei 6e 6 re Trapdvopoi; 46ixoq eivai xai 6 nXeovexTr)c
xai 6 Aviao?.
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und [] Gleichheit, das Ungerechte die Miachtung von Gesetz und []

Gleichheit.« (Kap. 1, S. 96)

Warum yalles Gesetzliche (vOptpov) im weitesten Sinne et-
was Gerechtes (dixatov)« ist und folglich die Ubertretung ei-
nes Gesetzes Unrecht oder ungerecht sein soll, wird aus dem
Text nicht ohne weiteres klar. Aristoteles ergeht sich zunichst
in Tautologien:

»Es ist also alles Gesetzliche in gewissem Sinne gerecht. Was ndmlich
die Gesetzgebung bestimmt, hat gesetzliche Geltung, und so sagen wir,
daB jede dieser Bestimmungen gerecht sei.« (Kap. 3, S. 96)

Ein Handeln sei gerecht, so erfahren wir dann weiter, wel-
ches die Aufgabe habe, das Gliick fiir das Gemeinwesen her-
vorzubringen und zu erhalten, und eben darin bestehe die Auf-
gabe des Gesetzes. Aristoteles fligt hinzu:

»Zu diesem Zweck gebietet oder verbietet das Gesetz, und damit hat es
seine Richtigkeit, falls das Gesetz vollkommen ist; ist es aber nicht sorg-
féltig ausgearbeitet, so ist die Wirkung weniger giinstig.« (Kap. 3, S. 97)
Heute konnte man formulieren: In ihren Gesetzen schafft

sich die staatliche Gemeinschaft Regeln, um dadurch die
Summe der Belohnungen und ihre Verteilung zu optimieren. In
der Folge wird die Einhaltung dieser Regeln selbst zu einem
positiven Beitrag. Es entsteht dann aber die Frage, wie sich die
Verteilungsgerechtigkeit, die Aristoteles lediglich als »Teiler-
scheinung« in die umfassendere Gesetzesgerechtigkeit einfligt.

»Da aber Verletzung der Gleichheit und Verletzung des Gesetzes nicht
identisch sind, sondern sich zueinander verhalten wie der Teil zum Gan-
zen jede Verletzung der Gleichheit ist ndmlich eine Verletzung des Geset-
zes, aber nicht jede Verletzung des Gesetzes ist eine Verletzung der
Gleichheit -, so ist auch das Ungerechte und die Ungerechtigkeit (B) mit
der ersteren Art (A) nicht identisch, sondern von ihr verschieden wie
Teil und Ganzes, denn Ungerechtigkeit in diesem Sinn (B) ist ein Teil der
umfassenden Ungerechtigkeit (A) und entsprechend die Gerechtigkeit in
dem einen Sinn (B) ein Teil der Gerechtigkeit in dem anderen Sinn (A).«
(Kap. 5, S. 99)

Wie genau sich Aristoteles die justitia universalis vorgestellt
hat, insbesondere wie er die Gleichheit als Teilerscheinung der
GesetzmiBigkeit verstehen konnte, wird aus dem Text nicht
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ohne weiteres klar. Die meisten Interpreten suchen den
Schliissel in einem sehr weiten Begriff des Gesetzes, der nicht
allein das positive Recht meint, sondern alle Tugend ein-
schliet. Ich wire geneigt, die Gesetzesgerechtigkeit, genau
umgekehrt wie Aristoteles, fiir eine Untermenge der Vertei-
lungsgerechtigkeit zu halten. Hier soll aber nur die zweite von
Aristoteles als Teilerscheinung der Gerechtigkeit behandelte
Verhaltensweise interessieren, die ohne weiteres als Vertei-
lungsgerechtigkeit zu erkennen ist.

Verteilungsgerechtigkeit und Gleichheit sind fiir Aristoteles
dasselbe. Das bedeutet aber keineswegs, dall Aristoteles ein
Anhénger des Gleichheitsprinzips im Sinne von »one man, one
piece« gewesen wire. Gleichheit bedeutet fiir ihn aber auch
nicht Gleichbehandlung, jedenfalls wird das nirgends beson-
ders betont, sondern Vergleichbarkeit von Leistung und Beloh-
nung im Sinne von Aquivalenz oder Proportionalitit.

Grundlegend ist der bereits eingangs zitierte Text, der nun-
mehr noch etwas vollstdndiger wiedergegeben werden soll:

»Die Gerechtigkeit als Teilerscheinung und das entsprechende Gerechte
weist zwei Grundformen auf: die eine (A) ist wirksam bei der Verteilung
von Offentlichen Anerkennungen, von Geld und sonstigen Werten, die
den Biirgern eines geordneten Gemeinwesens zustehen. Hier ist es ndm-
lich mdglich, dafl der eine das gleiche wie der andere oder nicht das glei-
che zugeteilt erhdlt. Eine zweite (B) Grundform ist die, welche dafiir
sorgt, dafl die Tauschbeziehungen2) von Mensch zu Mensch rechtens
sind. Sie hat zwei Unterteile: die Tauschbeziehungen von Mensch zu
Mensch zerfallen ndmlich in (1) freiwillige und (2) unfreiwillige. Freiwil-
lige sind z.B. Verkauf und Kauf, Zinsdarlehen und Biirgschaft, Leihe,
Hinterlegung und Miete. Hier spricht man von freiwillig, weil der Ur-
sprung dieser wechselseitigen Beziehungen in unserer freien Entschei-
dung liegt. Die unfreiwilligen Beziehungen sind (a) teils heimlich, wie
Diebstahl, Ehebruch, Giftmischerei, Kuppelei, Abspenstigmachen von
Sklaven, Meuchelmord, falsches Zeugnis. Zu einem anderen Teil (b) sind
sic gewaltsamer Art, z.B. MiBhandlung, Freiheitsberaubung, Totschlag,
schwerer Raub, Verstiimmelung, iible Nachrede und entehrende Be-
schimpfung.« (Kap 5, S. 100)

20 Dirlmeier iibersetzt »«TuvdXXayjja« als »vertragliche Beziehungen«.
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Befassen wir uns zunichst mit der zweiten Grundform der Ge-
rechtigkeit. Aristoteles nennt sie TO EV TOU; cmvaXXidYhao'i
6ioqt?WTixov, also die berichtigende, richtigstellende oder eben
ausgleichende Gerechtigkeit. Sie funktioniert nach der c«;u?|jp-
nxf] avaXoyia. Hierbildet der Beitrag des einen das Ergebnis des
anderen und umgekehrt. Beide miissen einander wertméafBig ent-
sprechen, damit der Austausch gerecht erscheint.

Was heute manchen befremdet, ist der Umstand, dal3 Aristo-,
teles bei der ausgleichenden Gerechtigkeit auch die von ihm
sog. unfreiwilligen Synallagmata, also Delikte aller Art, einord-
net. Der moderne Jurist denkt bei einem Synallagma nur an den
freiwilligen Austausch, wie er auf Grund eines Vertrages er-
folgt. Insbesondere die Strafe pflegt er der justitia distributiva
zuzurechnen. Es fillt jedoch nicht schwer, auch Restitution
und Retribution, Schadensersatz und Strafe als einen nach dem
Beitragsprinzip ablaufenden Vorgang zu begreifen, solange
man sich die modernen Strafzwecke Resozialisierung und Pré-
vention hinwegdenkt und Strafe als Wiedervergeltung versteht,
wie es Aristoteles tat. Die Scholastik sah deshalb in der justitia
commutativa nur einen Unterfall der arithmetischen Gerechtig-
keit, der die obligationes ex contractu decken sollte, wihrend
die obligationes ex delictu der justitia correctiva unterfielen.

Das gemeinte Gerechtigkeitsprinzip ist einleuchtend: Lei-
stung und Gegenleistung sollen sich entsprechen. Auch, oder
erst recht, ein unrechtméfiger Eingriff, durch den sich jemand
einen Vorteil verschafft hat, ist auszugleichen. Es zeigt sich
hier, dal Aristoteles schon iiber eine wichtige Einsicht ver-
fiigte, die in dieser Schérfe erst von der Equity-Theorie refor-
muliert worden istll. Fiir das Vorhandensein eines Verteilungs-
21 Noch genauer unterscheidet Eckhoff (1974 S. 30) zwischen vier Ausgleichssitua-

tllf?:l.sch positiver Gliter

2. Tausch negativer Beitrdge (Vergeltung einer »Untat« durch »Strafe)

3. Ausgleich eines negativen Beitrags durch einen positiven (Zufiigung von Scha-

den und Schadensersatz).
4. Ausgleich einer »ungerechtfertigten Bereicherung«.
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Vorgangs, dessen »Gerechtigkeit« zu beurteilen ist, kommt es
nicht auf die Art der verteilten Giiter an. Diese Giiter mdgen
materieller oder immaterieller Art sein, also z.B. Geld ebenso
wie Ansehen. Sie konnen positiver wie negativer Art sein, also
Belohnung ebenso wie Strafe.

»Ungerecht handeln aber heif3t, sich selbst von Dingen, die fiir sich be-
trachtet Giiter sind, zuviel, dagegen von Dingen, die fiir sich betrachtet
schédlich sind, zuwenig zuteilen.« (Kap. 10, S. 109)

Dieser Interpretation steht nach Ansicht Kiisters (1974) die
folgende Stelle entgegen:

»Manchen gilt auch die Wiedervergeltung schlechthin als gerecht
(.. .). Die Wiedervergeltung aber paflt weder zu der [geometrischen]
noch zu der [arithmetischen] Gerechtigkeit (...), denn vielfach zeigt
sich Nichtiibereinstimmung. Wenn zum Beispiel der Trager eines Amts
einen Biirger kdrperlich verletzt hat, so darf der erstere nicht ebenfalls
zum Ausgleich verletzt werden. Hat aber jemand den Tréiger eines Amtes
verletzt, so mul} er dies nicht nur an seinem Leib zu spiiren bekommen,
sondern auch noch zusétzlich bestraft werden.« (Kap. 8, S. 105)

Tatsdchlich geht es hier aber gar nicht um das zugrundelie-
gende Verteilungsprinzip, sondern um die Bewertung bestimm-
ter Handlungen als negative Beitrdge. Wenn nédmlich ein Amts-
triger in Ausiibung seines Amtes einen Biirger verletzt, so
kann diese Verletzung gerechtfertigt sein, ist dann also gar kein
negativer Beitrag, so daB auch Vergeltung nicht gerecht wire,
wihrend im umgekehrten Fall die Verletzung des Amtstragers
durch den Biirger als besonders schwerwiegend angesehen und
deshalb eine strengere als die Spiegelstrafe gefordert wird. Ari-
stoteles wendet sich also nur gegen eine schematische Spiegel-
strafe, weil sie als MaBstab der Aquivalenz nicht ausreicht.

»Aber [in den Beziehungen der Menschen untereinander]22, da zeigt
diese Form des Rechts eine zusammenhaltende Kraft die Wiedervergel-
tung némlich, diese aber im Sinne der Proportion verstanden, nicht in
dem der mechanischen Gleichheit.« (Kap. 8, S. 105)

22 Dirlmeier iibersetzt »ev raii; xoivwviaic« mit »in den geschéftlichen Beziehungen
der Menschen«.
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Er verlangt vielmehr eine differenzierende Wertung von Tat-
beitrag und Vergeltung. Das bestitigt der im Text unmittelbar
anschlieBende Satz, in dem die Beriicksichtigung auch der sub-
jektiven Tatseite gefordert wird:

»Ferner ist ein betrdchtlicher Unterschied zwischen willentlicher und
unwillentlicher Handlung.« (Kap. 8, S. 105)

Spéter folgt dann eine ausfiihrliche Zurechnungslehre, in der
mit groBer Klarheit zwischen dem Wissens- und dem Willens-
element unterschieden wird.

Aristoteles hat das Bewertungsproblem aber auch noch all-
gemeiner behandelt. Er war aber sehr optimistisch, daf} es ge-
16st werden konne:

»Deshalb muf} alles, was ausgetauscht wird, irgendwie vergleichbar
sein. Dafiir nun ist das Geld auf den Plan getreten. Es wird in gewissem
Sinne zu einer Mittelinstanz, denn alles 148t sich an ihm messen, auch
das zuviel also und das zu wenig, wie viel Schuhe denn etwa einem Haus
oder Nahrungsmitteln gleichwertig sind. Dem Unterschied von Baumei-
ster und Schuhmacher muf3 also der Unterschied zwischen einer be-
stimmten Anzahl von Schuhen und einem Haus entsprechen auch an das
Beispiel von den Nahrungsmitteln mag man denken. Denn wenn dies
nicht so ist, kann es weder Austausch noch Gemeinschaft geben. Und die
proportionale Gleichwertigkeit kann es nicht geben, wenn die fraglichen
Dinge nicht in irgendeiner Beziehung gleich sind.

Es miissen sich also alle Dinge durch eine bestimmte Einheit messen
lassen, wie wir vorhin sagten. Nun, diese Einheit ist in Wahrheit der Be-
darf: er hélt alles zusammen hétten die Biirger tiberhaupt keinen Bedarf
oder nicht in gleicher Weise, so konnte es einen Austausch iiberhaupt
nicht geben oder er liefe nicht auf Gleichheit hinaus als eine Art aus-
tauschbarer Stellvertreter des Bedarfs aber ist das Geld geschaffen wor-
den aufgrund gegenseitiger Ubereinkunft.« (Kap. 8, S. 106)

Man darf diese Stelle nicht im Sinne des Bediirfnisprinzips
verstehen. Zugeteilt wird nicht nach Bediirfnis ohne Riicksicht
auf eine Gegenleistung, sondern der Bedarf im Sinne von
Nachfrage bestimmt den Wert der getauschten Beitrige. Das
zeigt deutlicher noch die folgende Stelle:

»Dal} aber der Bedarf es ist, welcher als tatsdchliche Einheit die Ge-
meinschaft gewéhrleistet, sicht man daran, da3 die Partner, wenn sie kei-
nen gegenseitigen Bedarf haben, d.h. wenn beide Partner einander nicht
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brauchen oder einer von beiden den anderen nicht braucht, nicht in Aus-
tauschverbindung treten was aber schon geschieht, wenn ein Partner et-
was braucht, in dessen Besitz man selber ist; wenn Partner z.B. die Aus-
fuhr von Getreide gestatten im Austausch gegen Wein. Hier muB also ein
Ausgleich zustande kommen.« (Kap. 8, S. 107)

Aber es bleibt dabei, dal3 Aristoteles den Wert der Tausch-
giiter fiir meBbar hielt, auch wenn er im einzelnen Fall die Un-
genauigkeit des Mef3vorgangs konzedierte.

»Freilich geht es dem Geld genau so (wie anderen Giitern), denn sein
Kurswert ist nicht immer derselbe. Doch ist die Tendenz zur Wertbestén-
digkeit bei ihm groBer als anderswo. Daher muff fiir alle Tauschgiiter ein
bestimmter Preis fest gesetzt sein. Denn so wird es immer Austausch ge-
ben und durch ihn Gemeinschaft. Geld ist also jenes Ding, das als Wert-
messer Mefbarkeit durch ein gemeinsames Mall und somit Gleichheit
schafft. Denn ohne Austausch gébe es keine Gemeinschaft, ohne Gleich-
heit keinen Austausch und ohne MeBbarkeit keine Gleichheit. DaB so
sehr verschiedene Dinge in Wahrheit durch ein gleiches Mafl mefbar
werden, ist allerdings unmoglich, doch im Hinblick auf die Bedarfsfrage
1aBt es sich ausreichend verwirklichen.« (Kap. 8, S. 107)

Tatsdchlich ist das Problem der Wertmessung weitaus
schwieriger als Aristoteles annahm. Das gilt jedenfalls dann,
wenn das MeBergebnis nicht nur von einem messenden Drit-
ten, sondern auch von den Beteiligten selbst akzeptiert werden
und erst recht, wenn es normative Verbindlichkeit haben soll.
Aristoteles umging dieses Problem, dhnlich wie heute die so-
zialpsychologischen Gerechtigkeitstheorien, indem er auf den
Geldwert als MaBstab abstellte: »Geld ist also jenes Ding, das
als Wertmesser Mef3barkeit durch ein gemeinsames Maf3 und
somit Gleichheit schafft«. Er teilt seinen Optimismus hinsicht-
lich der Tauglichkeit des Geldes als Wertmalistab mit Thomas
ebenso wie mit der sozialpsychologischen Gerechtigkeitsfor-
schung. Dieser Optimismus bildet bei Thomas (qu. VXXII) die
Grundlage fiir die Lehre vom gerechten Preis (justum
pretium). Das deutsche Recht hat sie spiter unter dem Einfluf3
aufkldrerischer Autonomievorstellungen iiber Bord geworfen.

Erst in der neueren Rechtsentwicklung gewinnt sie wieder an
Boden.
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In der Tat scheint das Bewertungsproblem im rechtlich gere-
gelten oder regelbaren Raum fiir den Bereich der ausgleichen-
den Gerechtigkeit praktisch 16sbar, denn hier geht es weitge-
hend um die Distribution materieller Giiter. Deren verglei-
chende Bewertung ist weniger vage als die Einschidtzung imma-
terieller Kosten und Belohnungen, da sich intersubjektiv ver-
breitete Bewertungsstandards herausgebildet haben. Insofern
steht das im deutschen Recht noch immer vorherrschende
Dogma von der Nichtjustitiabilitit des gerechten Preises, jeden-
falls soweit es sich auf die Schwierigkeit der Preisermittlung
beruft, in einem auffélligen Gegensatz zu der juristischen Pra-
xis, Schadensersatz, wo immer er mit Grund gefordert wird,
minutiés zuzumessen. Schwierig bleibt die Bemessung imma-
teriellen Schadens (Schmerzensgeld, recovery for mental and
emotional suffering) und, soweit man die Bestrafung als Retri-
bution versteht, auch die Strafzumessung. Hier hilft man sich
bekanntlich mit Schmerzensgeldtabellen und dhnlichen Instru-
menten, die bis zu einem gewissen Grade Proportionalitét und
Gleichbehandlung sicherstellen.

Die arithmetische Gerechtigkeit des Aristoteles beurteilt
also bestimmte Austauschvorgénge nach dem Beitragsprinzip.
Sie entspricht der seit Thomas sogenannten ausgleichenden
Gerechtigkeit, der justitia commutativa. Nicht so einfach 143t
sich die von Aristoteles geometrisch genannte Gerechtigkeit
einem Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit zuordnen. Die Si-
tuation, in der solche geometrische Gerechtigkeit geiibt werden
soll, zeichnet sich durch zwei Umsténde aus: Erstens kniipft
sie nicht unmittelbar an einen aktuellen Austauschvorgang an,
und zweitens wird die Allokation von einem Dritten vorgenom-
men, den die rechtsphilosophische Tradition alsbald mit dem
Staat identifiziert hat. In dieser Situation miifiten die Zuteilun-
gen, so meint Aristoteles, nicht dquivalent, sondern nur ver-
héltnismiBig sein. Aquivalenz ist nur eine spezielle Form der
VerhiltnisméBigkeit. Das kommt bei Aristoteles auch sprach-
lich zum Ausdruck, denn das, was wir mit VerhéltnismaBigkeit
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oder Proportion iibersetzen, heiflt bei ihm &vaZoyia. Diese
OtvaXoyia ist entweder arithmetisch oder geometrisch. Der
Unterschied liegt darin, daf} die arithmetische Gleichheit oder
Aquivalenz durch einen direkten Wertvergleich der Tauschgii-
ter ermittelt wird, wihrend die geometrische Verhiltnisméfig-
keit nur im Vergleich mit anderen Féllen zu Tage tritt. Die
Frage ist, worauf'sich diese VerhidltnisméBigkeit beziehen soll;
anscheinend auf den Status, den die Empfénger in einem Ge-
meinwesen einnehmen. Aristoteles sagt, hier sei es moglich,
daB der eine das Gleiche wie der andere oder nicht das Gleiche
zugeteilt erhalte. Erinnern wir uns dazu an den Text des Ari-
stoteles:

»Die eine (Grundform der Gerechtigkeit) ist wirksam bei der Vertei-
lung von offentlichen Anerkennungen, von Geld und sonstigen Werten,
die den Biirgern eines geordneten Gemeinwesens zustehen. Hier ist es
ndmlich moglich, dal der eine das Gleiche und der andere nicht das Glei-
che zugeteilt erhilt.« (Kap. 5, S. 100)

Spéter hei3t es dann:

»Denn wenn die Personen nicht gleich sind, so werden sie nicht gleiche
Anteile haben kdnnen, sondern hieraus ergeben sich die Streitigkeiten
und Zerwlirfnisse, wenn entweder gleiche Personen nicht gleiche Anteile
oder nichtgleiche Personen gleiche Anteile haben und zugeteilt erhalten.«
(Kap. 6, S. 101)

Was gemeint ist, wird ganz deutlich, wenn man eine andere
Textstelle dagegenhélt, mit der Aristoteles das Prinzip der
arithmetischen Gerechtigkeit fiir Austauschbeziehungen erléu-
tern will:

»Doch das Gerechte bei den vertraglichen Beziehungen der Menschen
bedeutet zwar eine bestimmte Gleichheit und das entsprechende Unge-
rechte bedeutet Ungleichheit, aber es hilt sich nicht an jene Proportion,
sondern an die arithmetische. Denn es liegt nichts daran, ob der Gute den
Schlechten um etwas betrogen hat oder der Schlechte den Guten, noch
auch, ob der Gute Ehebruch begangen hat oder der Schlechte; das Gesetz
betrachtet die Partner als gleich ob der eine das Unrecht getan und der
andere es erlitten hat, ob der eine den Schaden verursacht hat und der an-
dere davon betroffen worden ist.« (Kap. 7, S. 103)
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In Austauschvorgidngen soll danach die soziale Stellung ei-
ner Person keine Rolle spielen. Solche Vorginge werden sozu-
sagen ohne Ansehen der Person beurteilt. Dagegen soll, wenn
Dritte auflerhalb konkreter Austauschvorgénge etwas zu vertei-
len haben, das Ansehen der Person, also Ungleichheit, den
MabfBstab abgeben.

Ganz klar wird aus diesem Text nur, dal3 Aristoteles das
Gleichheitsprinzip ablehnt. Gleichverteilung im Sinne von
»one man, one piece«, so beflirchtet er, fiihrt zu Streit. Dagegen
ist noch offen, wonach sich die Angemessenheit hier richten
soll. Die Bemerkung, da3 es um die Verteilung von offentli-
chen Anerkennungen gehe, deutet darauf hin, daB3 Leistungen
fir die Gemeinschaft nach dem Beitragsprinzip belohnt wer-
den sollen. Dafiir spricht auch der folgende Satz:

»Denn auch dann, wenn eine Verteilung aus gemeinsamen Geldmitteln
erfolgt, wird sie sich an das Verhiltnis zu halten haben, in dem die (zum
Ganzen) beigesteuerten Betrdge zueinander stehen.« Kap. 7, S. 102

Aber als direkten Austausch hat sich Aristoteles die geome-
trische Gerechtigkeit kaum vorgestellt. Er denkt vermutlich an
die Verteilung von Uberschiissen aus dffentlichen Einnahmen,
z.B. aus den Silberminen, von Geschenken fremder Herrscher
oder von Kriegsbeute, aber vielleicht auch an die Verteilung der
Mittel, welche die auch im alten Athen rudimentér schon vor-
handenen Wohlfahrtseinrichtungen zur Verfiigung hatten. Die
richtige Verteilung soll sich hier nach der Wiirdigkeit der Emp-
fanger (xar' d”iav) richten. Freilich sieht Aristoteles auch,
wie schwierig es ist, sich daraufzu einigen, wie die Wiirdigkeit
einer Person einzuschétzen ist, denn er weist darauf hin, daf
die Anhénger verschiedener politischer Richtungen insoweit
durchaus unterschiedlicher Meinung sein werden.

»Denn das Gerechte bei den Verteilungen muf3 nach einer bestimmten
Angemessenheit in Erscheinung treten. Darin stimmen alle iiberein. Aber
als gerecht unter dieser Angemessenheit verstehen nicht alle dasselbe:
Die Vertreter des demokratischen Prinzips meinen die Freiheit, die des
oligarchischen den Reichtum oder den Geburtsadel, und die Aristokraten
den hohen Manneswert.« (Kap. 6, S. 101)
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Den Schliissel fiir eine prézisere Erklarung der von Aristote-
les geometrisch genannten Form der Gerechtigkeit bietet die
Hypothese von Homans, dafl innerhalb einer Tausch- oder
Verteilungsbeziehung auch der Status einer Person von den Be-
teiligten als Beitrag in eine Tauschbeziehung eingeht. Das
scheint genau die Vorstellung zu sein, die Aristoteles mit dem
von ihm geometrisch genannten Gerechtigkeitsprinzip ver-
band. So hat ihn schon Thomas von Aquin (Summa theologica
II/IT qu. VXI art. II) verstanden, wenn er kommentiert:

»Bei der verteilenden Gerechtigkeit wird einer Einzelperson, soweit
das Eigentum des Ganzen einem Teil gebiihrt, etwas zugeteilt. Dieses
MaB ist um so grofer, eine je mafligebendere Bedeutung der Teil fiir das
Ganze hat. So wird auch die verteilende Gerechtigkeit einem um so mehr
von dem gemeinschaftlichen Gut aller zugewiesen, je mehr er fiir das ge-
meinschaftliche Leben aller bedeutet. Diese Bedeutung wird in der Ari-
stokratie nach der Fahigkeit, in der Oligarchie nach dem Besitz, in der
Demokratie nach der Freiheit, in anderen Formen des Gemeinwesens
wieder anders bestimmt. Und die richtige Mitte der verteilenden Gerech-
tigkeit bestimmt sich so nicht durch eine duflere Gleichheit der Sache,
sondern nach dem Verhéltnis der Dinge zu den Personen. Wie eine Per-
son die andere an Bedeutung (fiir das Gemeinwesen) iiberragt, so iiber-
schreitet auch der sachliche Anteil (am Besitz des Gemeinwesens) des
einen, der dem anderen zugewiesen wird.«

MifBverstiandlich ist die Formulierung, da3 es auf das Ver-
héltnis von »Dingen zu Personen« ankommen solle, eine For-
mulierung, die sich auch bei Radbruch wiederfindet. Beides ist
unvergleichbar. Die VerhéltnisméBigkeit gerdt erst in den
Blick, wenn man mit Aristoteles und der Equity-Theorie einen
weiten Beitragsbegriff zugrundelegt. Als Beitrdge, die mitein-
ander verglichen werden, erscheinen dann nicht nur »Dinge,
also Geld und materieller Besitz, sondern Leistungen aller Art
und nicht zuletzt auch der Status, den eine Person in eine Be-
ziehung einbringt.

In welcher Weise der Status als Beitrag beriicksichtigt wird,
das héngt allerdings von der politischen Grundeinstellung ab.
Die aristokratische Einstellung, der Aristoteles selbst zuneigte,
beriicksichtigt den durch aktuelle Leistungen und Leistungsfa-
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higkeit erworbenen Status. Die von ihm oligarchisch genannte
Einstellung stellt auf die durch angehéduften Besitz begriindete
Uberlegenheit im Tauschverkehr ab. Aber Aristoteles konnte
sich auch schon vorstellen, dal in einer Demokratie die
Gleichheit zum Verteilungsprinzip aufriicken konnte, daB3 also
der Status als Mensch unter Menschen zu belohnen sei.

Danach kann man heute sagen, daf3 es sich auch bei der geo-
metrischen Gerechtigkeit im Sinne des Aristoteles nur um eine
spezielle Ausprigung des Beitragsprinzips handelt, die da-
durch gekennzeichnet ist, daB3 in einer bestimmten histori-
schen Situation der Status einer Person unter einem bestimm-
ten Aspekt als Verdienst angesehen wird. Auch hier wird also
etwas getauscht. Der Tausch vollzieht sich jedoch nicht unmit-
telbar und sofort, sondern mehr im Sinne einer Bilanzierung.
In Kap. 10 wiederholt Aristoteles noch einmal mit aller wiin-
schenswerten Klarheit:

»Vielmehr ist, wer die Herrschaft inne hat, ein Hiiter des Rechts, wenn
aber des Rechts, dann auch der Gleichheit. Eigenniitzigen Vorteil gibt es
also offenbar bei ihm als einem gerechten Manne nicht, denn er verschafft
sich kein Zuviel von dem, was an sich betrachtet ein Gut ist, auller es
kommt ihm in einem Ausmal zu, das seinem Verdienst entspricht. Das
heifit, sein Miithen wird zum Vorteil fiir andere, und deshalb bezeichnet
man ja auch die Gerechtigkeit als >Wert, der einem anderen zugute
kommt<, wie frither schon gesagt wurde. Es mufl ihm daher ein Lohn ge-
wihrt werden, und der besteht in hohem Ansehen und in Ehrengeschen-
ken. Wer daran sein Geniige nicht findet, der entwickelt sich zum Ty-
rann.« (Kap. 10, S. 110)

Es bleibt die Frage, welche Bedeutung dem Umstand zu-
kommt, daf3 geometrische Gerechtigkeit Verteilung durch den
Staat als Dritten bedeuten soll. Wie wir gesehen haben, unter-
scheiden auch die Sozialpsychologen zwischen Situationen, in
denen die Beteiligten unmittelbar tauschen und solchen, in de-
nen ein Dritter die Allokation vornimmt. Aber sie messen die-
sem Unterscheid viel weniger Bedeutung bei als sie in der tra-
ditionellen Entgegensetzung von austeilender und ausgleichen-
der Gerechtigkeit zum Ausdruck kommt. Der Dritte verfiigt
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iiber keine anderen Gerechtigkeitsprinzipien als die Beteiligten
selbst. Das zugrunde liegende Gerechtigkeitsprinzip, die Zu-
teilung nach Wiirdigkeit oder Bedarf, ist nicht notwendig mit
einer Verteilung durch Dritte oder gar von hoher Hand verbun-
den. Auch das hat schon Thomas (qu. LXI art. I ad 3) gesehen,
der doch zum Gewihrsmann fiir die Zuordnung von justitia di-
stributiva und staatlicher Verteilung geworden ist:

»Der Akt der Verteilung, soweit er sich auf die Giiter des Gemeinwe-
sens bezieht, gehort allerdings nur zu den Obliegenheiten ihres Fiihrers.
Trotzdem hat die verteilende Gerechtigkeit auch zu den Untertanen, unter
denen die Verteilung geschieht, eine Beziechung insoweit sie ndmlich mit
einer gerechten Verteilung zufrieden sind. Auch kann eine Verteilung von
Giitern stattfinden, die nicht einem Staate, sondern nur einer Familie ge-
meinsam sind: sie kann auch nach Meinung einer Privatperson erfolgen.«

Wo enge personliche Beziehungen bestehen, etwa in der Fa-
milie, werden die unterschiedlichen Bediirfnisse auch ohne den
Eingriff Dritter honoriert. Aber im allgemeinen iiberwiegt im
individuellen sozialen Verkehr eine egoistische Motivation,
die den Ablaufvon Verteilungsvorgéngen im Sinne des Beitrags-
prinzips steuert. Auerhalb von Kleingruppen ist Gleichver-
teilung oder die Verteilung nach Bedarf eher da zu erwarten,
wo ein Dritter die Zuteilung vornimmt, der nicht unmittelbar
selbst an dem Ergebnis beteiligt ist. Im Laufe der Zeit hat der
Begriff der austeilenden Gerechtigkeit auch und vor allem das
Bediirfnisprinzip in sich aufgenommen und es mit staatlicher
Verteilung assoziiert. Unsere Uberlegungen nétigen zu einer
Auflésung dieser Kombination, denn sie zeigen, dal} staatliche
Verteilung nicht notwendig mit einem bestimmten Verteilungs-
prinzip und umgekehrt das Bediirfnisprinzip nicht notwendig
mit Verteilung von hoher Hand verbunden ist. Auch die aus-
gleichende Gerechtigkeit kann und muf3 gelegentlich von hoher
Hand geiibt werden.

Die tibliche Gegeniiberstellung von ausgleichender und aus-
teilender Gerechtigkeit ist letztlich nur verwirrend. Gerechtig-
keit ist stets Verteilungsgerechtigkeit. Von distributiver Ge-
rechtigkeit zu reden ist ein Pleonasmus, der nur dann sinnvoll



https://doi.org/10.5771/9783748902461-10
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ist, wenn man spezielle Formen der Gerechtigkeit hervorheben
will, in denen der Verteilungscharakter nicht mehr ohne weite-
res erkennbar ist, wie z. B. bei der Gesetzesgerechtigkeit und
der Verfahrensgerechtigkeit.

In erster Linie mufl man zwischen den genannten materiel-
len Verteilungsprinzipien Beitragsprinzip, Bediirfnisprinzip,
Gleichverteilungsprinzip unterscheiden. Erst danach ist es
sinnvoll, nach den Umstinden oder Situationen zu fragen, in
denen das eine oder das andere Prinzip zur Geltung kommt.
Dann ergibt sich in der Tat, daB3 der Bereich, den wir her-
kémmlich als privatrechtlich ansehen, tiberwiegend vom Bei-
tragsprinzip beherrscht wird. Das gilt aber nicht ohne Aus-
nahme. So 146t sich zum Beispiel die Regelung des Familienun-
terhalts nur aus dem Bediirfnisprinzip erkldren. Das Erbrecht
wird eher vom Gleichverteilungsgrundsatz geprigt. Es ist fer-
ner wohl zutreffend, dal in dem Bereich, der herkdmmlich
dem o6ffentlichen Recht und damit der austeilenden Gerechtig-
keit zugerechnet wird, das Beitragsprinzip zuriicktritt, und
zwar in erster Linie zugunsten des Bediirfnisprinzips. Das gilt
aber nur mit erheblichen Einschrinkungen. Selbst die Strafe im
engeren Sinne ist und wird in erster Linie durch den negativen
Beitrag des Titers, eben durch seine Straftat, nach Grund und
Hohe gerechtfertigt. Keine Straftheorie kann den elementaren
psychischen Mechanismus der Reziprozitit wegdiskutieren. Er
146t sich allenfalls in Grenzen halten und kultivieren. Aristote-
les hat uns dazu folgendes ins Stammbuch geschrieben:

»Die proportionale Vergeltung ist es, die den Zusammenbhalt des Ge-
meinwesens gewdhrleistet. Die Biirger suchen ndmlich Boses mit Bosem
zu vergelten und wenn sie es nicht kdnnen, so erscheint ihnen ihr Ge-
meinwesen als Sklavengemeinschaft, oder sie suchen Gutes mit Gutem zu
vergelten und wenn sie es nicht konnen, so kommt keine Gegenseitigkeit
zustande. Auf Gegenseitigkeit aber beruht ihr Zusammenhalt.« (Kap. 5,
S. 105)

An diese Gerechtigkeitsvorstellung hat uns vor kurzem eine
prominente Biirgerrechtlerin aus der fritheren DDR erinnert,
als sie ihre Erfahrungen mit dem Rechtssystem der Bundesre-
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publik auf die Formel brachte: »Wir haben Gerechtigkeit er-
wartet und den Rechtsstaat bekommen.«23

VL. Schlufbetrachtung

Man konnte sich damit zufrieden geben, vor dem Hinter-
grund der sozialpsychologischen Gerechtigkeitstheorie den
Text des Aristoteles mit neuen Augen zu lesen und die groB3-
artige Leistung des Stagiriten zu bewundern, der intuitiv die
Grundprinzipien der modernen Equity-Theorie vorweggenom-
men hat. Man konnte als weiteren Ertrag unserer Untersu-
chung vermerken, daB3 die traditionelle Unterscheidung zwi-
schen justitia distributiva und justitia commutativa, wenn {liber-
haupt, allenfalls sekundir relevant ist, da das Gerechtigkeitsur-
teil stets ein Urteil {iber einen distributiven Vorgang bildet, und
dal es fiir dieses Urteil keinen wesentlichen Unterschied
macht, ob die Verteilung im Austausch zwischen Privaten oder
von hoher Hand vorgenommen wird.

Aber dariiberhinaus wird man wohl doch eine Antwort auf
die Frage erwarten, welches der drei Verteilungsprinzipien, das
Beitrags-, das Gleichheits- oder das Bediirfnisprinzip den Vor-
rang verdient. Auf diese normative Frage kann die Sozialpsy-
chologie als empirische Wissenschaft keine Antwort geben. Es
146t sich allerdings nicht iibersehen, daB3 die Ableitung der
Equity-Theorie aus der utilitaristischen Austauschtheorie auf
einen Vorrang des Beitragsprinzips hindeutet. Und auch Ari-
stoteles hat offenbar das Beitragsprinzip vorgezogen. Wenn
man aber die Ansicht teilt, daB3 das Beitragsprinzip letztlich die
anderen Verteilungsprinzipien einschlieft, so bedeutet dieser
Vorrang wenig. Viel wichtiger ist, daB diese drei Prinzipien
nicht unverbunden nebeneinander stehen, sondern sich nur auf

23 Bérbel Bohley, hier zitiert nach Andreas Zielcke, Der Kélteschock des Rechts-
staats, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 9. 11. 1991.
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Grund des fortgesetzten Wertewandels auseinanderentwickeit
haben. Der bei aller Verschiedenheit der Prinzipien dennoch
bestehende Zusammenhang konnte immerhin Anlafl geben,
den Gegensatz zwischen den Gerechtigkeitsprinzipien weniger
grundsétzlich zu sehen und dementsprechend akute Vertei-
lungsprobleme nicht auf der Grundlage solcher Prinzipien,
sondern nach den konkreten Folgen der einen oder andern Ver-
teilungweise zu entscheiden.
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Otfried Hoffe

Gerechtigkeit als Tausch?

Zum politischen Projekt der Moderne

Zusitzlich zu der Garantie innerer und duflerer Sicherheit, nimmt der
Staat heute eine bunte Mannigfaltigkeit von sozialstaatlichen, von
wirtschafts-, wissenschafts- und kulturpolitischen Aufgaben wahr.
Weil also eine Kumulation der Macht stattfindet, aulerdem der Staat
seine Instrumente erweitert und verfeinert hat, ist gegeniiber der heute
verbreiteten Diagnose des ,,Absterben des Staates™ bzw. seines Effi-
zienz- und Machtverlustes Skepsis angebracht. Die traditionelle Legi-
timationsaufgabe, die Rechtfertigung sozialer Institutionen mit Ent-
scheidungs- und Zwangsgewalt, ist jedenfalls alles andere als obsolet
geworden.

Die hier vorgeschlagene Legitimationsskizze folgt dem Argumenta-
tionsmuster ,,Ethik plus Anthropologie bzw. Sozialphilosophie®.
Nach dem normativen Element (,,Ethik*) ist die Zwangsbefugnis nur
dann legitim, wenn jeder einzelne Betroffene dem Zwang, weil er fiir
ihn vorteilhaft ist, zustimmen konnte. Erfiillt wird diese Bedingung,
so das anthropologische Element, nur dort, wo es so elementare
Wechselseitigkeiten gibt, dafl sie fiir niemanden substituierbar sind.
Derart unverzichtbare Interessen werden transzendental genannt; die
ihnen korrenspondierende Wechselseitigkeit heifit ,,transzendentaler
Tausch™.

1991,37S,, kart., 18,-DM, ISBN 3-7890-2244-6
(Wiirzburger Vortrige, Bd. 13)
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Giuseppe Duso
Der Begriff der Reprasentation

bei Hegel und das moderne
Problem der politischen Einheit

Die Folgen der Glaubensspaltung stellten auch die Frage nach der
politischen Einheit neu. Deren neuzeitliche Theorie findet bei Hobbes
ihren Schliisselbegriff in dem gegen die iiberlieferte Bedeutung
bloBer Stellvertretung geprigten Gedanken der Reprisentation des
politischen Gemeinwesens. Kant suchte diesen Gedanken durch Auf-
kldrung des Monarchen mittels der 6ffentlichen Meinung zu rationali-
sieren, Fichte dagegen will die Verantwortlichkeit monarchischer
Staatsreprdsentation durch ein Gegengewicht in der Verfassung
sicherstellen und verfiangt sich damit in den Fallstricken der Hobbe-
sianischen Représentationslogik. Vor diesem Hintergrund zeigt sich
die Entwicklung der Staatsphilosophie Hegels von der Jenaer Kritik
des Naturrechts iiber die Verfassungsschrift von 1802 und die Stinde-
schrift von 1817 bis hin zur Rechtsphilosophie als ein Versuch, den
Reprisentationsbegriff, an einen &lteren Strang der theoretischen
Uberlieferung ankniipfend, als ein zwar notwendiges, aber dennoch
nur zusitzliches Moment der Verniinftigkeit des Staates der sich
abzeichnenden Klassengegensitze neu zu verorten.

1990,55 S,, kart, 24-DM, ISBN 3-7890-1985-2
(Wiirzburger Vortrige, Bd. 12)

Access - ) Cmm—


https://doi.org/10.5771/9783748902461-10
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



https://doi.org/10.5771/9783748902461-10
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	I.  Einleitung
	II.  »Ausgleichende« und »austeilende« Gerechtigkeit
	III.  Die sozialpsychologische Gerechtigkeitsforschung
	1)  Das Spektrum der sozialpsychologischen Gerechtigkeitsforschung
	2)  Hypothesen der Equity-Theorie
	3)  Prinzipien der Verteilungsgerechtigkeit

	IV.  Das Einheitsprinzip der Equity-Theorie
	1)  Das Bewertungsproblem
	2)  Status als Beitrag
	3)  Bedürfnis als Beitrag
	4)  Eignung als Beitrag?
	5)  Direkter und indirekter Tausch
	6)  Zur Kritik der Austauschtheorie

	V.  Die Gerechtigkeitstheorie des Aristoteles
	VI.  Schlußbetrachtung
	Literatur

